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1. Ziel und Zweck des Bebauungsplanes

Die Stadt Coburg plant fur die Errichtung des Neubaus eines Klinikums auf dem
ehemaligen BGS-Areal — als Ersatzbau fur den derzeitigen Standort des Klinikums
an der Ketschendorfer Stral3e - die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Er-
schlieRung und Bebauung des Areals durch die Anderung des Flachennutzungs-
plans und die Aufstellung eines Bebauungsplans zu schaffen.

Neubau Klinikum Coburg, Rendering: a|sh sander.hofrichter architekten GmbH, 67071 Ludwigshafen

Des Weiteren wurden auf Grund der Verordnung zur Anderung des Gebiets von Ge-
meinden vom 08. November 2007 im Zuge eines Grundstickstausch Flachen aus
der Gemeinde Ddrfles-Esbach nach Coburg mit einer Gré3e von ca. 2,5 ha zum Bau
der ,BGS-Trasse” umgegliedert. Zur planungsrechtlichen Sicherung der BGS-Trasse
als VerbindungsstralRe zwischen der Wilhelm-Ruf3-Stral3e im Norden des Areals und
der Neustadter Strafe im Suden ist ebenfalls die Aufstellung dieses Bebauungspla-
nes erforderlich.

Der Neubau des Klinikums, der auf dem Areal der ehemaligen BGS-Kaserne — nach
Abbruch der ehemaligen Kasernengebaude - entstehen wird, soll insgesamt vier Ge-
baudekomplexe umfassen: Das Klinikum, ein Gesundheitszentrum, die Akademie
sowie ein Parkhaus.

Das neue Klinikum soll 630 stationare Betten sowie 150 weitere Platze fiir Rehabilita-
tion, Dialyse und Tagesklinik umfassen.

Fur Notfallpatienten, die mit einem Rettungshubschrauber transportiert werden mis-
sen, steht ein Hubschrauberlandeplatz zur Verfluigung.

Der Baubeginn des Klinikums ist fir Ende 2024, die Nutzungsaufnahme fur 2029
vorgesehen.



Zusatzlich sollen auf dem Areal nordlich der von-Gruner-Stral3e Bauflachen fir tertia-
re Nutzungen, welche im nutzungstechnischen Zusammenhang mit dem Neubau des
Klinikums stehen, planungsrechtlich gesichert werden.

Des Weiteren soll im Ubergangsbereich zu den im Bereich der von-Gruner und Lau-
terer Stral3e vorhandenen Wohnbauflachen eine Stellplatzanlage fur Anwohner und
Beschaftigte aus dem Bereich der tertiaren Nutzungen festgesetzt werden. Dieser
Bereich wurde bis vor wenigen Jahren als Sportplatz genutzt. Es handelt sich hierbei
um ein aufgefulltes Areal, wobei noch Altlastenuntersuchungen insb. zum Wirkungs-
pfad Boden — Mensch offen sind.

Da von Altlasten auszugehen ist, wird aus Sicht der Unteren Immissionsschutzbe-
horde eine weitest gehende Versiegelung der Flache beflrwortet, da hiervon positive
Auswirkungen auf das Grundwasser und den Wirkungspfad Boden — Mensch zu er-
warten ist.

Eine kleine nordlich der Neustadter Stral3e liegende Grundsticksflache, welche be-
reits aktuell durch ein Doérfles-Esbacher Autohaus als Ausstellungsflache fir Fahr-
zeuge genutzt wird, soll als gewerbliche Bauflache festgesetzt werden.
Spiegelbildlich hierzu soll auf der westlichen Seite der BGS-Trasse eine gewerbliche
Bauflache als Erweiterungsmaglichkeit fir den Grundstiickseigentimer Leise GmbH
& Co. KG, welche in dem sidlich der Neustadter Stral3e befindlichen Gewerbegebiet
.Neudodrfles” ansassig ist, und dort keine Erweiterungsmadglichkeiten mehr besitzt,
vorgesehen werden.

Die Erschliel3ung des Areals soll Uber die so genannte ,BGS-Trasse" (Verlangerung
der Wilhelm-Rul3-Straf3e), eine neue Stral3enverbindung zwischen der Lauterer und
der Neustadter Stral3e, erfolgen.

Diese ist bereits im rechtskréaftigen Flachennutzungsplan der Stadt Coburg vom
17.05.2000 mit Anderung vom 15.10.2003 dargestellt.

Diese Stral3entrasse unterquert dabei die Bahnlinie Coburg — Sonneberg/Th. und
stellt somit die Erreichbarkeit des Gebietes mittels eines hohenfreien Bahniibergangs
(StralRenunterflhrung) sicher.

Bei den Flachen der DB AG handelt es sich um gewidmete Eisenbahnbetriebsanla-
gen, die dem Flachplanungsvorbehalt des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) unterlie-
gen. Anderungen an Eisenbahnbetriebsanlagen (hier: Bau einer Uberfiihrung fir die
Gleisanlagen) unterliegen dem Genehmigungsvorbehalt des EBA. Daher ist neben
den Bauleitplanverfahren in der Regel ein Planfeststellungs- bzw. Plangenehmi-
gungsverfahren nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) erforderlich.

Die stralRenmafige Anbindung des Klinikum-Areals erfolgt dann Uber einen Kreisver-
kehr, welcher die BGS-Trasse mit der von-Gruner-Stral3e und in éstlicher Weiterfuh-
rung mit dem restlichen ehem. BGS-Areal auf dem Gemeindegebiet von Dorfles-
Esbach verknipft.

Das Planungsgebiet soll durch verschiedene Fuf3- und Radwegeanbindungen mit
den umgebenden Baugebieten vernetzt werden.

Die lokale Erreichbarkeit mittels OPNV soll im Zuge von Buslinienfiihrungen durch
das Areal mit einer zentralen Bushaltstelle im Vorfeld des Haupteingangs des Klini-
kums, die regionale Erreichbarkeit durch einen neuen Bahnhaltepunkt ,Klini-
kum/Cortendorf* an der Strecke Coburg — Sonneberg (Thir.) sichergestellt werden.



Dieser Bahnhaltepunkt soll zudem mit einer Park + Rail-Anlage ausgestattet werden,
welche als Gemeinbedarfsflache festgesetzt werden soll.

Anderungen an Eisenbahnbetriebsanlagen (hier: Bau eines Bahnhaltepunktes) unter-
liegen dem Genehmigungsvorbehalt des EBA. Daher ist neben den Bauleitplanver-
fahren in der Regel ein Planfeststellungs- bzw. Plangenehmigungsverfahren nach 8§
18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) erforderlich.

Das Planungsgebiet sudlich der Bahnlinie Coburg —Sonneberg soll im Bereich der
geplanten P+R-Anlage um eine Flache fur Versorgungsanlagen, welche fir eine
Trinkwasserpumpanlage, eine Druckregelanlage der Fernwarmeleitung und eine Tra-
fostation erforderlich wird, erganzt werden.

Vorhandene Grin- und Biotopstrukturen im Norden, Westen und Suden der geplan-
ten Sonderbauflache ,Klinikgebiet" sollen als Grinflachen dargestellt werden.

Ein im nordlichen Grinzug entlang des Rottenbachs bereits vorhandenes Regen-
rickhaltebecken soll entsprechend seiner Nutzung dargestellt werden.

Die im Zuge der planungsrechtlichen Sicherung der ErschlieBung und Bebauung des
Areals notwendigen naturschutzrechtlichen Ersatz- und Ausgleichsflachen sollen
sudlich des ehem. Kasernen-Areals auf Grundstiicken, die sich derzeit im Eigentum
der Stadt Coburg befinden, nachgewiesen werden.

2. Naturraum, Lage, Gro3e und Topografie

Das Bebauungsplangebiet liegt im norddstlichen Stadtgebiet zwischen dem Stadltteil
Cortendorf und dem Baugebiet ,Bertelsdorfer Hohe*.

Es ist dem Naturraum Grabfeldgau, Untereinheit Itzgrund, welcher vom Itz-Baunach-
Hugelland umschlossen wird, zugeordnet.

Der genaue raumliche Geltungsbereich ist im Bebauungsplanvorentwurf durch eine
schwarz-gestrichelte Umrandung gekennzeichnet.

Die Grol3e des raumlichen Geltungsbereiches betragt ca. 23,1 ha.

Die Hohenlage des fiur eine Bebauung vorgesehenen Areals der ehemaligen BGS-
Kaserne liegt bei ca. 320,0 - 321,0 m UNN.

Richtung Sudosten fallt das Gelande in Richtung der Neustadter Stral3e auf 304,50
m UNN hin ab.



3. Historische Entwicklung des Areals

Hindenburg-Kaserne

Ab 1935 wurde mit der Planung der so genannten Hindenburg-Kaserne auf einem
ca. 25 ha grof3en Areal begonnen.
Im Oktober 1936 war die nach Paul von Hindenburg benannte Wehrmachtskaser-
ne fertiggestellt, und wurde von tber 800 Soldaten und 400 Fahrzeugen des Maschi-
nengewehrbataillons 6 bezogen. Am 20. August 1939 folgte die Verlegung des Ba-
taillons nach Schlesien. Die Kaserne wurde anschliel3end bis November 1940 durch
das Ersatz- und Ausbildungsbataillon MG 6/K40 genutzt. Danach belegte das Infan-
terie-Ersatz-Bataillon 95 und das Infanterie-Ausbildungs-Bataillon 95 beziehungswei-
se deren Nachfolgeeinheiten die Kaserne und ab April 1943 das Meininger Panzer-
grenadier-Ersatz- und Ausbildungsbataillon 12.

Urspranglich auf Dorfleser Flur liegend, wurde das Kasernengelande 1937 nach
Coburg eingemeindet.

|
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https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_von_Hindenburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
https://de.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6rfles_bei_Coburg

Harris-Barracks

Ab dem 1.Juli 1946 stationierte die US-Armee zur Grenziberwachung und -
sicherung Einheiten des 18. Infanterieregiments der 1. Infanteriedivision in der Ka-
serne, die durch das 6th Constabulary Battalion - eine Polizeitruppe - abgeldst wur-
de. Das zugehorige 6th Constabulary Regiment war in Bayreuth stationiert.

Im Rahmen einer Neugliederung wurde Ende 1948 das 6th Constabulary Regiment
durch das 6. leichte Panzerregiment (6th Armored Cavalry (Light) Regiment) ersetzt.
Am 7. Oktober 1949 wurde die Kaserne zum Andenken an den am 7. Oktober 1944
in Frankreich gefallenen Leutnant James L. Harris in Harris Barracks umbenannt. Am
7. Januar 1951 Ubernahm schliel3lich das 2. Panzeraufklarungsregiment, spater das
3. Panzeraufklarungsregiment die Verantwortung fir die militarische Grenzsicherung.
Dazu war ab Marz 1952 mindestens eine verstarkte Kompanie der
2. Eskadron (2nd Squadron) wechselweise in Coburg stationiert, wahrend das Batail-
lon selbst in Bamberg in der Kaserne der ehemaligen Heeresmunitionsanstalt statio-
niert war. 1960 wurde Coburg fur die 2nd Squadron zum Border Camp, das heifl3t
Lager der diensttuenden Einheit, die fur 30 Tage im 24-Stunden-Rhythmus im
Grenzdienst eingesetzt und danach im Rotationsverfahren abgelost wurde. Neben
den wechselnden Einheiten war in der Kaserne noch ein ,Border Residence Office”
fest stationiert. Am 1. Marz 1990 wurde der Grenzdienst eingestellt und Camp Har-
ris aufgegeben.



https://de.wikipedia.org/wiki/United_States_Army
https://de.wikipedia.org/wiki/1st_Infantry_Division_(Vereinigte_Staaten)
https://de.wikipedia.org/wiki/Eskadron

Bundesgrenzschutz-Kaserne

Nach Verhandlungen im Sommer 1951 gab die US-Army Teile der Hindenburg-
Kaserne zur Belegung durch den Bundesgrenzschutz frei.

Am 21. September 1951 wurde Coburg dann Standort des Bundesgrenzschutzes
und die ehemalige Hindenburg-Kaserne als BGS-Kaserne Unterkunft von zwei Hun-
dertschaften der Grenzschutzabteilung Sud Il1l. 1952 folgte aul3erdem die Belegung
von zwei Gebauden der benachbarten Passchendaele-Kaserne. Zu Schlagzeilen in
den Zeitungen kam es, als am 25. Marz 1952 die stationierte US-Einheit das Haupt-
tor der Harris Barracks fur Angehorige des Bundesgrenzschutzes sperrte und Uber
das Kasernengelande einen Stacheldrahtzaun zwischen den US- und BGS-Einheiten
zog. Als Zugang dienten dann bis 1953 das Nordtor sowie auf der Sidseite ein extra
eingerichtetes Tor fur Ful3ganger.

Ab 1954 waren die Grenzschutzabteilung Sid 2 und ab 1963 zusatzlich die Grenz-
schutzausbildungsabteilung Sid in Coburg stationiert. Vom 1. Juni 1959 bis
2. November 1982 wurde eine Hundertschaft aul3erhalb der Kaserne im Kalender-
weg 29 in einem Gebaude der ehemaligen Pelzfabrik von Brase untergebracht. Ab
Mitte der 1970er Jahre kam es zu grof3eren Instandsetzungsmal3hahmen an den
Gebauden der Hundertschaften, 1982 zu einer nérdlichen Erweiterung mit einem
neuen Hundertschaftsgebédude und 1986 mit einer neuen Sporthalle. Mit bis zu 1000
Beamten und 200 Zivilangestellten war der BGS zeitweise der drittgrof3te Arbeitgeber
in Coburg. Im Jahr 1992 begann der Personalabbau, 1999 verlieRen die letzten Ab-
teilungen die Kaserne.
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Bereits in den 50er Jahren entstand nordlich der ehem. Passchendeale-Kaserne eine
Kleingartenanlage, die auch heute noch besteht.

Anfang der 60er Jahre wurde in direkter Nachbarschaft, westlich des Kasernenge-
landes, eine Wohnsiedlung (Bereich Lauterburgstral3e) errichtet.

Im Lauf der 70er Jahre wurden auf dem Gelande nérdlich der BGS-Kaserne Sportan-
lagen (Sportplatz, Freischwimmbecken) errichtet.

Der Bereich sudlich der Kaserne blieb auf Grund der Topographie (Hangbereich) und
der verkehrstechnischen Vorgaben (Bahnlinie, Staatsstra3e St 2202) bis heute un-
bebaut.
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4. Planungsvorgaben
4.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP)

Das Landesentwicklungsprogramm Bayern (kurz: LEP) ist das fachubergreifen-
de Zukunftskonzept der Bayerischen Staatsregierung fur die raumliche Ordnung
und Entwicklung Bayerns. Darin werden landesweit raumbedeutsame Festle-
gungen (Ziele und Grundsétze) getroffen.

- Ziele sind von allen offentlichen Stellen zu beachten und begrinden fir
die Bauleitplanung eine Anpassungspflicht.

- Grundséatze sind bei raumbedeutsamen Planungen und Mafinahmen zu
beriicksichtigen.

Die Stadt Coburg liegt nach den Festlegungen des Landesentwicklungspro-
gramms Bayern im l&ndlichen Raum mit Verdichtungsansatzen.

Fur die Entwicklung und Ordnung der landlichen Raume mit Verdichtungsan-
satzen sind im LEP folgende Grundsatze genannt (LEP 2.2.6):

Die landlichen Raume mit Verdichtungsansatzen sollen so entwickelt und ge-
ordnet werden, dass

- sie ihre Funktionen als regionale Wirtschafts- und Versorgungsschwer-
punkte nachhaltig sichern und weiterentwickeln kénnen und
- sie als Impulsgeber die Entwicklung im landlichen Raum fordern.

Des Weiteren ist die Stadt Coburg im LEP als Oberzentrum (LEP, 2.1.8 — An-
hang 1) bestimmt.

Die als Oberzentren eingestuften Gemeinden, die Fachplanungstrager und die
Regionalen Planungsverbande sollen darauf hinwirken, dass die Bevdlkerung in
allen Teilraumen mit Gutern und Dienstleistungen des spezialisierten hdheren
Bedarfs in zumutbarer Erreichbarkeit versorgt wird. (LEP, 2.1.8 G)

Zu 2.1.8 (B):

Oberzentren stellen mdgliche Standorte fur zentralortliche Einrichtungen der
spezialisierten héheren Versorgung (vgl. 2.1.3) dar.

Die Entscheidung dariiber, welche Oberzentren als Standorte der jeweiligen
Einrichtungen der spezialisierten hoheren Versorgung geeignet sind, wird von
den Ressorts, den Einrichtungstradgern bzw. den Kommunen selbst im Einzelfall
getroffen. Dabei sind die spezifischen Standortvoraussetzungen und die Abde-
ckung des gesamten Staatsgebietes mit den relevanten zentral6rtlichen Einrich-
tungen in zumutbarer Erreichbarkeit zu bertcksichtigen.

Zu 2.1.3 (B):
Der spezialisierte hohere Bedarf an zentralortlichen Einrichtungen umfasst jene,

die nur in groReren Stadten nachgefragt werden. Er soll von den Oberzentren
... gedeckt werden.
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Zentralortliche Einrichtungen des spezialisierten hoheren Bedarfs sind z.B. Ein-
richtungen

- der Aus- und Weiterbildung (wie etwa Hochschulen, Fachhochschulen),

- des Gesundheits- und Betreuungswesens (wie etwa Krankenhauser der
hoheren Versorgungsstufen, sozialpadiatrische Zentren, Frauenhauser
und Einrichtungen zur Verbraucher- und Ernahrungsberatung),

- der Kultur und des Sports (wie etwa Landestheater, Museen, Opernhaus,
spezialisiert Sport- und Freizeiteinrichtungen fur GroRveranstaltungen),

- der Wirtschaft (wie etwa Kammern),

- der Rechtspflege und der Verwaltung (wie etwa Landgerichte, Fachge-
richte, Polizeiprasidien, oberzentrale Behdrden).

Die Errichtung des Neubaus eines Klinikums der Versorgungsstufe Il ent-
spricht somit den Zielen des Landesentwicklungsprogrammes.

4.2 Regionalplan der Region Oberfranken-West (RP)

Der Regionalplan ist ein langfristiges Entwicklungskonzept, das die anzustrebende
raumliche Entwicklung der Region Oberfranken-West als Ziele der Raumordnung
und Landesplanung festlegt.

Ziele des Regionalplans (Z) sind nach § 3 Raumordnungsgesetz (ROG) verbindliche
Vorgaben in Form von rdumlich und sachlich bestimmtem oder bestimmbaren, vom
Trager der Raumordnung abschlieRend abgewogenen (87 Abs. 2 ROG) textlichen
oder zeichnerischen Festlegungen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des
Raums. Sie sind von allen 6ffentlichen Stellen und von dem in § 4 Abs. 1 ROG ge-
nannten Personen des Privatrechts bei ihren raumbedeutsamen Planungen und
Malinahmen als rechtsverbindliche Vorgaben zu beachten und begriinden fur die
Bauleitplanung eine Anpassungspflicht.

Grundsatze (G) beinhalten Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des
Raums als Vorgaben fiur nachfolgende Abwagungs- oder Ermessensentschei-
dungen.

(Auszug aus der Prdambel des RP)

Nach den uberfachlichen raumstrukturellen Zielen des Regionalplanes soll die At-
traktivitat des landlichen Raumes als eigenstandiger Lebensraum der Region gesi-
chert und durch Verbesserung der Arbeits- und Ausbildungsmdglichkeiten, der wirt-
schaftlichen Struktur, der Infrastrukturausstattung und der VerkehrserschlieRung wei-
ter erhoht werden. Dabei soll insbesondere die Leistungsfahigkeit des Oberzentrums
Coburg ... gestarkt werden (RP A1l 1.2.1).

Insbesondere sollen:

- Industrie und Gewerbe schwerpunktmé&lig ... in den zentralen Orten
(d.h. auch im Oberzentrum Coburg) ... ausgebaut werden,

- im Oberzentrum Coburg ... der tertiare Sektor gestarkt werden,

- im Norden der Region auf die Ansiedlung neuer Betriebe hingewirkt und wei-
tere strukturverbessernde Malinahmen durchgefuhrt werden. (RP A1l 1.2.3).
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Die Errichtung des Neubaus eines Klinikums der Versorgungsstufe Il entspricht somit
den vorgenannten Zielen und Grundsatzen des Regionalplanes zur Entwicklung des
Oberzentrums Coburg.

4.3 Flachennutzungsplan (FNP)

Im rechtskraftigen Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Stadt
Coburg in der Fassung vom 15.10.2003 waren im Geltungsbereich des Bebauungs-
planvorentwurfs sowohl allgemeine Grinflachen als auch Griunflachen mit den
Zweckbestimmungen: Multifunktionale Grunflache, insbesondere fir Sport-, Freizeit-
und Erholungsaktivitaten etc., dargestellt.

Des Weiteren wurde die Bahnstrecke Coburg — Sonneberg/Th. als Bahnanlage und
eine neue Verbindungsstrae zwischen der Lauterer und Neustadter Stral3e als
~Sonstige Uberortliche und drtliche HauptverkehrsstraRe” (sogenannte ,BGS-Trasse")
dargestellt.

Im Bereich der Bahnstrecke Coburg — Sonneberg/Th. wurde ein neuer Bahnhalte-
punkt mit ,Park&Rail-Anlage” dargestellt.

Der Landschaftsplan zum Flachennutzungsplan in der Fassung vom 15.10.2003
stellt im Planungsbereich die vorhandenen zoologischen und botanischen Biotope
sowie einen stark durchgrinten, zu erhaltenden Siedlungsbereich, dar.

Im Planungsgebiet sind keine gesetzlich geschitzten Biotope nach Art. 13 d Baye-
risches Naturschutzgesetz vorhanden.

Ein vorhandenes Regenrickhaltebecken auf dem ehem. BGS-Areal wurde als ,Was-
serrickhalteraum mit der Zweckbestimmung: Regenrickhalt®, dargestellt.

Darstellungen Fléachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Stadt Coburg vom
17.05.2000 in der Fassung vom 15.10.2003
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Im Rahmen der 17. Anderung des Flachennutzungsplanes mit integriertem Land-
schaftsplan der Stadt Coburg fir das Gebiet ,Ehemaliges BGS-Gelande®, welche
durch den Stadtrat in seiner Sitzung am 26.01.2023 festgestellt wurde, wurden die
Darstellungen an die stadtebaulichen Entwicklungen in diesem Bereich angepasst.

Der FNP stellt nunmehr die Bauflachen fur das Klinikum mit mdglichen tertidren Nut-
zungen als Sonderbauflachen mit der Zweckbestimmung ,KLI — Klinikgebiet” dar.

Westlich des geplanten Klinikareals wird im Ubergangsbereich zu den im Bereich der
von-Gruner und Lauterer Strale vorhandenen Wohnbauflachen eine Stell-
platzanlage fir Anwohner und Beschaftigte aus dem Bereich der tertidren Nutzungen
dargestellt.

Dieser Bereich wurde bis vor wenigen Jahren als Sportplatz genutzt. Es handelt sich
hierbei um ein aufgefllltes Areal, wobei noch Altlastenuntersuchungen insb. zum
Wirkungspfad Boden — Mensch offen sind.

Da von Altlasten auszugehen ist, wird aus Sicht der Unteren Immissionsschutzbe-
horde eine weitest gehende Versiegelung der Flache beflrwortet, da hiervon positive
Auswirkungen auf das Grundwasser und den Wirkungspfad Boden — Mensch zu er-
warten ist.

Eine kleine nérdlich der Neustadter Stral3e liegende Grundstiicksflache, welche be-
reits aktuell durch ein Doérfles-Esbacher Autohaus als Ausstellungsflache fur Fahr-
zeuge genutzt wird, wird als gewerbliche Bauflache dargestellt.

Spiegelbildlich hierzu wird auf der westlichen Seite der BGS-Trasse eine gewerbliche
Bauflache als Erweiterungsmaglichkeit fur den Grundstiickseigentimer Leise GmbH
& Co. KG, welche in dem sidlich der Neustadter Stral3e befindlichen Gewerbegebiet
,Neudodrfles" ansassig ist und dort keine Erweiterungsmdoglichkeiten mehr besitzt,
vorgesehen.

Die ErschlielBung des Areals erfolgt Gber die so genannte ,BGS-Trasse" (Verlange-
rung der Wilhelm-RuR3-Stral3e), eine neue Stral3enverbindung zwischen der Lauterer
und der Neustadter Stral3e.

Diese Stral3entrasse unterquert dabei die Bahnlinie Coburg — Sonneberg/Th. und
stellt somit die Erreichbarkeit des Gebietes mittels eines hdhenfreien Bahnuber-
gangs (StralRenunterfiihrung) sicher.

Die straRenmalRige Anbindung des Klinikum-Areals erfolgt dann tber einen Kreis-
verkehr, welcher die BGS-Trasse mit der von-Gruner-Stral3e und in ostlicher Weiter-
fuhrung mit dem restlichen ehem. BGS-Areal auf dem Gemeindegebiet von Doérfles-
Esbach verknipft.

Diese Stral3entrassen sind als ,sonstige oOrtliche HauptverkehrsstralRen“ dargestellt
werden. Die zu unterquerende Bahntrasse ist als ,Bahnanlage” dargestellit.

Die regionale Erreichbarkeit des Areals mittels OPNV soll durch einen neuen Bahn-
haltepunkt ,Klinikum/Cortendorf* sichergestellt werden.

Im Planungsgebiet sidlich der Bahnlinie Coburg — Sonneberg wurde im Bereich der
P+R-Anlage eine Flache fir Versorgungsanlagen, welche fir eine Trinkwas-
serpumpanlage, eine Druckregelanlage fur Fernwadrme und eine Trafostation erfor-
derlich wird, erganzt.
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Vorhandene Grin- und Biotopstrukturen im Norden, Westen und Suden der ge-
planten Sonderbauflache ,Klinikgebiet* wurden als Grunflachen dargestellt.

Ein im nérdlichen Grinzug entlang des Rottenbachs bereits vorhandenes Regen-
rickhaltebecken wurde entsprechend seiner Nutzung dargestellt.

Die im Zuge der planungsrechtlichen Sicherung der ErschlieRung und Bebauung des
Areals notwendigen naturschutzrechtlichen Ersatz- und Ausgleichsflachen werden
sudlich des ehem. Kasernen-Areals auf Grundstticken, die im Eigentum der Stadt
Coburg sind, bis hin zur Bahnlinie Coburg — Sonneberg/Th. nachgewiesen.

Diese wurden entsprechend der geplanten Nutzung als ,Flachen fur MaRnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft* mit der
Zweckbestimmung: Ersatz- und Ausgleichsflache dargestellt.

Ein geplanter Hubschrauberlandeplatz fir Rettungshubschrauber auf dem Dach des
Klinikums ist durch das Symbol ,Hubschrauberlandeplatz* gekennzeichnet.

Fur den Hubschrauberlandeplatz muss ein separates luftrechtliches Ge-
nehmigungsverfahren nach 8§ 6 Luftverkehrsgesetz (LuftvVG) durchgefihrt werden.
Das ehem. BGS-Areal ist eine Altlastenverdachtsflache, die im Altlastenkataster ein-
getragen ist. Daher wird das Areal als ,Flache, deren Boden mit umweltgefadhrdenden
Stoffen belastet ist“, gekennzeichnet.

Flachen, die als ,Flachen fur die Landwirtschaft” im rechtkraftigen Flachennutzungs-
plan dargestellt sind, wurden im Rahmen dieser Flachennutzungsplananderung nicht
als Flachen fir bauliche Nutzungen herangezogen.

Darstellungen 17. Anderung Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Stadt Coburg
vom 19.01.2023
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4.4 Rechtskraftige Bebauungsplane

Die Festsetzungen des rechtskraftigen Bebauungsplanes mit integriertem Griinord-
nungsplan Nr. 21/2 fir das Gebiet ,Bertelsdorfer Hohe* vom 18.03.1993 mit Ande-
rung vom 25.11.1993 sollen, soweit sie im Geltungsbereich des aufzustellenden Be-
bauungsplanes Nr. 21/11 liegen, aufgehoben werden.

4.5 Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) vom Dezember 2008

Das ISEK vom Dezember 2008 geht von einem Entwicklungsziel der Bevdlkerungs-
zahl von 40.000 Einwohnern und Einwohnerinnen fur die Stadt Coburg aus (aktueller
Bevolkerungsstand am 31.08.2022: 41.718).

Zur Erreichung und Stabilisierung dieser Einwohnerzahl waren aus Sicht des ISEK
2008 Handlungsreserven fur die Flachenentwicklung erforderlich.

Das ehemalige BGS-Areal stellt dabei eine solche Handlungsreserve dar, welche
nach damaliger Betrachtung als Erweiterungsflache fur das westlich angrenzende
Wohngebiet bzw. als mdgliche Erweiterungsflache fur die HUK-COBURG und mogli-
cher Zulieferbetriebe dienen sollte.

Aus Sicht des ISEK 2008 sollte eine Anderung des Flachennutzungsplanes vom
15.10.2003 im Bereich des ehem. BGS-Areals erst erfolgen, wenn eine Entwicklung
des Gebietes mit konkreten Nutzungen absehbar ware.

Dieser Zeitpunkt ist nunmehr mit der konkreten Beschlussfassung zum Neubau eines
Klinikums auf dem Areal gekommen.

Die im ISEK aufgezeigten Nutzungsmaoglichkeiten fur das Areal wurden hinsichtlich
maoglicher Wohnbauentwicklungsflachen seit 2008 u.a. durch Reaktivierung der auch
im ISEK aufgezeigten Brachflachen, z.B. Brockardt-Areal, Brauhof, Sonntagsanger,
Vorderer FloRBanger ..., an anderen Stellen im Coburger Stadtgebiet erreicht.
Erweiterungsmoglichkeiten fir die HUK-COBURG sind auf dem konzerneigenen Ge-
lande auf der ,Bertelsdorfer HOhe" in mehr als ausreichendem Mald gegeben. Dar-
Uber hinaus besteht auch auf Grund der aktuellen Entwicklungen (,Corona“, Home-
Office) seitens der HUK-COBURG kein weiterer Flachenbedarf.

Da derzeit keine weiteren Nutzungsanspriche fur das ehem. BGS-Areal bestehen,
steht dieses somit fur den Neubau des Klinikums zur Verfiigung.

4.6 Natur- und Landschaftsschutz

4.6.1 Naturraum und Topographie

Das Bebauungsplangebiet ist dem Naturraum Grabfeldgau (Untereinheit Wiesenfeld-
Coburger Niederung) mit iberwiegend flachwelligem Relief und offener, weiter Land-
schaft zugeordnet.

4.6.2 Geologie und Hydrologie

Im Planungsgebiet ist der Muschelkalk im tiefen Untergrund wichtigster Grundwas-
serleiter. Er wird von wenig wasserdurchlassigen Keuperschichten (tonsteinartige
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Tone und Tonstein) Uberdeckt, die den Zuflul3 von Niederschlagswasser unterbinden.
Dartber stehen z.T. wasserfihrende Schichten aus kiesigen Tonen und Schluffen
bzw. bindigen sandigen Kiesen in einer Machtigkeit von etwa 2 bis 5 m an. Bezuglich
der Versickerungsfahigkeit weisen die einzelnen Bdden wechselnde Eigenschaften
auf.

Vorhandene oder geplante Wasserschutzgebiete sind im Planungsgebiet nicht vor-
handen.

Oberflachenwasser im Planungsgebiet flie3t in Richtung Norden zum Rottenbach hin
ab.

4.6.3 Klima

Das Klima in Coburg ist als von stadtklimatischen Phanomenen iiberlagertes Uber-
gangsklima vom Mittelgebirgstyp zum kontinentalen Typ zu bezeichnen. Es wird
durch den Wechsel nasser, kiihler Sommer und relativ milder Winter mit warmen
Sommern und kalten Wintern gepragt. Auffallig sind die haufigen Hochnebelsituatio-
nen in den Wintermonaten und der hohe Anteil an nachtlichen Inversionsbildungen
wahrend des ganzen Jahres. Im Stadtzentrum ist die Ausbildung einer stadtischen
Warmeinsel feststellbar, deren Auswirkungen durch die n&chtlichen Kaltluftabflisse
von den umgebenden unbebauten Hanglagen abgemildert werden.

Im Planungsgebiet selbst entstehen aufgrund der geringen Hohendifferenzen sowie
des vorhandenen Bewuchses und der vorhandenen Bebauung nur lokale Kaltluftab-
flisse geringer Intensitat.

4.6.4 Vegetation und Stadtbiotopkartierung

Im Plangebiet selbst und im ndheren Umfeld befinden sich keine naturschutzrechtli-
chen Schutzgebiete.
Kartierte botanische Biotope sind jedoch mit einer Gesamtflache von ca. 2,46 ha vor-
handen. Es handelt sich um die Biotop-Nrn. 1211-01 bis -11 und 1210-01 bis -09
(Biotopkartierung 2013).
Das ehem. BGS — Areal ist Teil des kartierten faunistischen Biotopes Nr. 47 (Kartie-
rung 1997).
Hier ist ein grol3es Spektrum an Vogel-, aber auch Fledermausarten erfasst worden.
Daher ist fur die geplanten Bauvorhaben einschlie3lich des Riickbaus der vorhande-
nen Gebaude und Anlagen eine spezielle artenschutzrechtliche Prifung (saP) erfor-
derlich.
In diesem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (spezielle artenschutzrechtliche Pri-
fung (SaP)) werden:
- die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestédnde nach 8§ 44 Abs. 1 in Verbindung
mit Abs. 5 BNatSchG bezuglich der gemeinschaftsrechtlich geschitzten Arten
(alle europaischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die
durch das Vorhaben erflllt werden kénnen, ermittelt und dargestellt und
- bei Bedarf die naturschutzfachlichen Voraussetzungen fur eine Ausnahme von
den Verboten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG gepruft, und
- die MalRnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen 6ko-
logischen Funktionalitat festgelegt.
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Die SaP des Buros Baader Konzept vom 14.04.2022 ist als Anlage 1 Uber folgenden
Link einsehbar:
https://www.mein-coburg.de/anlagen-zur-begrundung-bplan-nr-21 11/

4.7 Klimagutachten, Integriertes Stadtklimakonzept (ISKK)

Das Klima in Coburg ist als von stadtklimatischen Phanomenen (iberlagertes Uber-
gangsklima vom Mittelgebirgstyp zum kontinentalen Typ zu bezeichnen. Es wird
durch den Wechsel nasser, kiihler Sommer und relativ milder Winter mit warmen
Sommern und kalten Wintern gepragt. Auffallig sind die haufigen Hochnebelsituatio-
nen in den Wintermonaten und der hohe Anteil an nachtlichen Inversionsbildungen
wahrend des ganzen Jahres. Im Stadtzentrum ist die Ausbildung einer stadtischen
Warmeinsel feststellbar, deren Auswirkungen durch die n&chtlichen Kaltluftabflisse
von den umgebenden unbebauten Hanglagen abgemildert werden.

Im Planungsgebiet selbst entstehen aufgrund der geringen Hohendifferenzen sowie
des vorhandenen Bewuchses und der vorhandenen Bebauung nur lokale Kaltluftab-
flisse geringer Intensitat.

Klimaqgutachten des Deutschen Wetterdienstes-Wetteramt Minchen vom
03.06.1994:

Im Rahmen des Klimagutachten des Deutschen Wetterdienstes-Wetteramt Minchen
vom 03.06.1994, das Empfehlungen zur Neuaufstellung des Flachennutzungsplanes
in den Jahren 1999 ff. gegeben hat, wurde das Planungsgebiet nicht explizit unter-
sucht.

Im Allgemeinen fordert das Klimagutachten die Verhinderung des Aufheizens im Be-
reich vorhandener und geplanter Baugebiete durch Beschattung der Stral3en- und
Stellplatzflachen mit hochstdmmigen Laubbaumen, durch Begrenzung der Versiege-
lung (Zielvorstellung Griunflachenanteil von mind. 40 — 50%), durch Begriinung von
Fassaden und Dachern und durch Verwendung von Baumaterialien mit geringer
Warmespeicherung und gunstigen Reflexionseigenschaften.

Integriertes Stadtklimakonzept (ISKK) vom 15.12.2022:

Im ISKK sind mdgliche MalRBhahmen, Instrumente etc., zum Teil auch passgenau, fur
die Stadt Coburg erarbeitet worden, um den stadtischen Klimafolgenanpassungspro-
zess gestalten und umsetzen zu kénnen.

Diese MalRnahmen und Instrumente werden zukinftig in die unterschiedlichen
(stadtplanerischen) Projekte der Stadt mit einbezogen. Das ISKK wurde von Seiten
des Fachsenats und des Stadtrats als informelle Planungsgrundlage beschlossen,
was bedeutet, dass die Mal3hahmen und Instrumente immer mit in den Abwagungs-
prozess der verschiedenen Vorhaben einzustellen sind.

Der Bereich des ehem. BGS-Areals ist im ISKK nicht als thermischer ,Hotspot” im
Stadtgebiet gekennzeichnet, die humanbioklimatische Belastung in diesem Bereich
ist als ,gering”“ eingestuft.

Lokale MalRnahmen zur Klimafolgenanpassung sind im ISKK fiir das Planungsgebiet
nicht vorgesehen.
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Das Integrierte Stadtklimakonzept (ISKK), Biro Berchtoldkrass, Abschlussbericht
vom 15.12.2022 ist als Anlage 3 Uber folgenden Link einsehbar:
https://www.mein-coburg.de/anlagen-zur-begrundung-bplan-nr-21 11/

4.8 Kulturhistorischer Rahmenplan Coburger Norden

Fur den Coburger Norden wurden in einem Gutachten der Werkgemeinschaft Frei-
raum vom September 2001 die Spuren der historischen Kulturlandschaft erfaf3t, be-
wertet und Empfehlungen fir die Neuaufstellung des Flachennutzungsplanes abge-
leitet.

Ziel ist einerseits die Benennung und Beriicksichtigung bestehender kulturhistorisch
relevanter Elemente, anderseits aber auch die Wahrung und Nutzung mdoglicher
Ruckholpotenziale in der Landschatft.

Das Gutachten hat jedoch fir das Planungsgebiet keine zu berlcksichtigenden kul-
turhistorisch bedeutsamen Elemente festgestellt.

4.9 Nutzungs- und ErschlieBungskonzept zum Neubau eines Klinikums auf
dem ehemaligen BGS-Areal

Um die zur Entwicklung des Areals notwendigen Bauleitplane qualifiziert aufstellen
zu konnen, wurden die Trager o6ffentlicher Belange auf Grundlage des ,Nutzungs-
und ErschlieBungskonzeptes zum Neubau eines Klinikums auf dem BGS-Gelande
vom 19.01.2022" gebeten, Informationen und Planungen oder sonstige Mal3hahmen
aus dem jeweiligen Zustandigkeitsbereich, welche das Planungsgebiet betreffen
kénnten, der Stadt Coburg bis zum 18.02.2022 mitzuteilen.

Weiterhin wurden die TOB gebeten, sich zum erforderlichen Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Umweltprifung gem.8 2 Abs. 4 BauGB zu aul3ern.

5. Bauleitplanverfahren

Am 25.01.2018 hat der Stadtrat die Aufstellung eines Bebauungsplanes Nr. 21/11 fur
das Gebiet “Ehemaliges BGS-Gelande” beschlossen.

Am 08.02.2023 hat der Senat fur Stadt- und Verkehrsplanung sowie Bauwesen den
Bebauungsplan-Vorentwurf vom 08.02.2023 zustimmend zur Kenntnis genommen.

Im nachsten Verfahrensschritt werden die betroffenen Trager offentlicher Belange
gemal § 4 BauGB von der Absicht, einen Bebauungsplan aufzustellen, in Kenntnis
gesetzt und um Stellungnahme gebeten, und die nach § 3 Abs. 1 BauGB vorge-
schriebene Beteiligung der Burger an der Bauleitplanung ermdglicht.
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6. Festsetzungen des Bebauungsplans mit integriertem Grinordnungsplan
6.1 Stadtebauliche und gestalterische Festsetzungen
Art der baulichen Nutzung

Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Bauflachen sollen —
entsprechend ihrer geplanten Zweckbestimmung zur Unterbringung einer Klinik
sowie klinikaffiner Nutzungen und deren Versorgungseinrichtungen Kliniknutzung -
insbesondere als ,Sonstiges Sondergebiet — Klinikgebiet* festgesetzt werden.

Das geplante Sondergebiet ist dabei entsprechend der unterschiedlichen
Nutzungsarten in verschiedene Gebietskategorien unterteilt.

Wahrend der Bereich nordlich der von-Gruner-Strale insbesondere der
Unterbringung Klinikaffiner Nutzungen und Versorgungseinrichtungen sowie der
Unterbringung von Wohngebduden und Beherbergungsbetrieben, die in
Zusammenhang mit der Klinik stehen sowie der (ebenerdigen) Unterbringung der
bauordnungsrechtlich notwendigen Stellpléatze dienen soll, ist im Bereich sudlich der
von-Gruner-StralRe die Unterbringung der Klinik selbst mit den fur Patienten,
Besuchern und Mitarbeitern notwendigen Versorgungseinrichtungen vorgesehen.
Der Nachweis der bauordnungsrechtlich notwendigen Stellplatze soll insbesondere in
einem ca. 1.000 Stellplatze umfassenden Parkhaus erfolgen.

Eine kleine nordlich der Neustadter Strafl3e liegende Grundsticksflache, welche
bereits aktuell durch ein Dorfles-Esbacher Autohaus als Ausstellungsflache fur
Fahrzeuge genutzt wird, soll als gewerbliche Bauflache — jedoch ohne durch
Gebaude Uberbaubare Grundstiicksflachen festgesetzt werden.

Spiegelbildlich zu dieser Flache soll auf der westlichen Seite der BGS-Trasse eine
gewerbliche Bauflache als Erweiterungsmadglichkeit fir den Grundstickseigentimer
Fa. Leise GmbH & Co. KG, welche in dem sudlich der Neustadter Straf3e befind-
lichen Gewerbegebiet ,Neudorfles” ansassig ist, und dort keine Erweiterungsmag-
lichkeiten mehr besitzt, vorgesehen werden.

Zudem soll im Planungsgebiet sudlich der Bahnlinie Coburg —Sonneberg eine Park +
Rail - Anlage sowie eine Flache fur Versorgungsanlagen, welche fur eine Trinkwas-
serpumpanlage, eine Druckregelanlage der Fernwérmeleitung und eine Trafostation
erforderlich wird, vorgesehen werden.

Mal3 der baulichen Nutzung

Grundflachenzahl

Gemal § 19 BauNVO wird eine maximal zuldssige Grundflachenzahl von 0,8 festge-
setzt (GRZ 0,8). Als Grundflachenzahl wurde der Orientierungswert gemal® § 17
BauNVO festgesetzt, damit Baugrundstiicke moglichst optimal ausgenutzt und wei-

tergehende Flacheninanspruchnahme vermieden werden kann. (8 la Abs. 2
BauGB).
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Hohe baulicher Anlagen

Gemal 8§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO sollen auf die verschiedenen Nutzungsarten und
die damit verbundenen Gebaudetypen abgestimmte Gebaudeoberkanten (GOK) be-
zogen auf NN-HoOhen festgesetzt werden.

Diese Hohe darf durch technische Aufbauten wie Klima- und Luftungszentralen, Auf-
zugsschachtkopfe etc. Uberschritten werden. Die Grundflache der Dachaufbauten
darf jedoch 20 % der gesamten Dachflache nicht Gberschreiten. PV-Anlagen bis zu
einer Hohe von 1,5 m sind ebenfalls zulassig.

Bauweise

Es wird eine abweichende Bauweise gemafl § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt. Es gilt
die offene Bauweise, wobei Baukdrper sind in uneingeschrankter Lange zulassig
sind, soweit die festgesetzte Grundflachenzahl nicht Gberschritten wird.

Die Abstandsflachen nach BayBO sind einzuhalten.

Uberbaubare Grundstticksflachen

Die Baugrenzen und Baulinien sudlich der von-Gruner-Stra3e wurden gemald der
vorliegenden Klinikplanung festgesetzt, wobei die Baufenster so gewahlt wurden,
dass Verschiebungen und Erweiterungen der geplanten Gebaude moglich sind.
Nordlich der von-Gruner-Stral3e wurde ein moglichst flexibles Konzept entwickelt, um
einerseits auf die verschiedenen Bedurfnisse potenzieller Nutzer reagieren zu kon-
nen, andererseits soll aber auch durch die Festsetzung einer stadtebaulichen Grund-
struktur, eine qualitativ hochwertige stadtebauliche Entwicklung erreichen werden.
Stellplatze und ihre Zufahrten

Die Festsetzung von Stellplatzen zielt auf eine gestalterische Kontrolle der nicht
Uberbaubaren Grundsticksflachen als Bestandteile eines grofRzligig gestalteten
Freiflachenkonzeptes.

Die Anordnung privater Stellplatze und Garagen ist daher grundséatzlich nur auf den
Bereich der tberbaubaren Grundstiucksflachen zulassig.

Flachen mit besonderem Nutzungszweck

Hubschrauberlandeplatz

Ein geplanter Hubschrauberlandeplatz fur Rettungshubschrauber auf dem Dach des
Klinikums ist durch das Symbol ,Hubschrauberlandeplatz* gekennzeichnet.

Zur planungsrechtlichen Sicherung des Hubschrauberlandeplatzes muss ein separa-
tes luftrechtliches Genehmigungsverfahren nach 8§ 6 Luftverkehrsgesetz (LuftvG) fur
einen Flugplatz durchgefihrt werden.
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Zu erhaltendes ehemaliges Wachgebdude

Das ehemalige Wachgebaude an der Zufahrt zum ehem. Kasernenkomplex soll als
Reminiszenz an die historische Nutzung des Areals erhalten werden. Da die
zuklnftige Nutzung des Gebaudes noch nicht abschliel3end geklart ist — in Frage
kommt eine Nutzung als Kiosk, Museum, Aufenthaltsgebaude etc. — wird die
Festsetzung einer ,Flache mit besonderem Nutzungszweck"” vorgesehen.

Erschlielung, Verkehrsflachen

Die ErschlieBung des gesamten Klinikum-Areals erfordert ein leistungsfahiges
Stral3ennetz mit Anbindung an das uberregionale Netz. Hierflr ist es erforderlich,
sowohl die von-Gruner-Strafe als ErschlieBungsstrale mit den notwendigen
Grundstuckszufahrten herzustellen, als auch die Wilhelm-Rul3-Stral3e, die die An-
bindung an das tbergeordnete Stral3ennetz sicherstellen soll, auszubauen.

Die Haupterschlieung des Klinikum-Areals ist Uber die ,BGS-Trasse“ als Verlange-
rung der Wilhelm-Rul3-Stral3e vorgesehen, die die Neustadter Stral3e (im Studen) mit
der Lauterer Straf3e (im Norden) verbinden soll.

Die Wirksamkeit und Leistungsfahigkeit der Anschlusspunkte wurde im Rahmen
einer Verkehrstechnische Untersuchung durch das Buiro Argus, 20359 Hamburg vom
14.12.2022 nachgewiesen.

Diese Untersuchung ist als Anlage 9 Uber folgenden Link einsehbar:

https://www.mein-coburg.de/anlagen-zur-begrundung-bplan-nr-21 11/

Uber einen Kreisverkehr wird die von-Gruner-StraRe angebunden, welche als Er-
schlieBungsstral3e fur das Klinikum-Areal dient. Eine Weiterfihrung dieses Stra-
Benzuges in das Gemeindegebiet von Dorfles-Esbach bietet sich tber die dort vor-
handene Stral3e ,RingstraRe” an.

Die BGS-Trasse wird im Suden mittels einer signalisierten Kreuzung an die Neu-
stadter StralRe angebunden. Aufgrund der Topographie wird die Trasse in ihrem
Verlauf Richtung Norden im Einschnitt gefuhrt (max. Tiefe des Einschnitts 11 m), sie
unterquert die Bahnlinie Coburg — Sonneberg (Thir.) und erreicht auf Hohe der von-
Gruner-Stral3e wieder das vorhandene Gelandeniveau.

Die Bauflachen nordlich der von-Gruner-Stral3e werden durch ErschlieBungsstralien,
welche sich teilweise an ehemaligen Stral3entrassen orientieren, erschlossen.

Der Planungsbereich ist mit einem engmaschigen Netz an Fuf3- und Radwegen

Uberzogen und zudem mit den bereits vorhandenen Wegen im Sidden und Norden
des Areals optimal vernetzt.
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OPNV-Anbindung:

Der Planungsbereich wird durch Buslinien der SUC Bus und Aquaria GmbH und die
Omnibusverkehr Franken GmbH (OVF) tangiert.

10

orf Lauterer
| HUK-COBURG arena 1> Hohe D&
r O
ORI 3
Jenaer Sy
Bertelsdorfer = o
Hohe Willi-Hussong- 7 am:iratsaml Dadl *
- " D6.Meustadter ¢
Gnhurger Stralle
[y Scheidmantel
_ [Cortendorfer St
Q) Schemannstr.
Luersirale
Y L) ]
CNeustadier S Cortendorf Mitte Waldsachsener Str,
- Badweg Cortendorf |

Liniennetzplan der SUC Bus und Aquaria GmbH (seit 01.01.2021)

Auf Grund des geplanten Klinikum-Baus und des geplanten Baus der BGS-Trasse
sind jedoch weitreichende LiniennetzanpassungsmalRnahmen mit Verdnderungen
der Linienfihrung und der Lage der Bushaltestellen, erforderlich.

Neben einer verbesserten Anbindung des Areals fur Bus-Nutzer mit einer zentral ge-
genuber des Haupteinganges liegenden grof3ziigigen Haltestelle ist die Errichtung
des neuen Bahnhaltepunktes ,Klinikum/Cortendorf* - wie bereits im rechtskraftigen
Flachennutzungsplan dargestellt — fiir die regionalen OPNV-Nutzer ein Planungsziel
der Stadt Coburg.

Fuhrung von Versorgungsleitungen

Die stadtebauliche und landschaftsplanerische Zielsetzung fir die Bebauung des
ehem. Kasernenareals ist die Planung eines attraktiven Klinikgebietes, welches sich
homogen in die landschaftlichen und stadtebaulichen Gegebenheiten des Planungs-
gebietes einflgen soll.

Eine mogliche oberirdische Leitungsfihrung von Telekommunikationsleitungen und
Leitungen zur Stromversorgung wirde dieser stadtebaulichen Zielsetzung widerspre-
chen und ist daher unzulassig.

Um den wirtschaftlichen Interessen der Leitungstrager entgegenzukommen, stellt die
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Stadt Coburg dem jeweiligen Leitungstrager kostenglinstige Leitungstrassen in den
offentlichen Verkehrsflachen zur Verfigung. So entféllt auch die wirtschaftliche Not-
wendigkeit fir eine oberirdische Leitungsverlegung.

6.2 Grunordnerische Festsetzungen
Zielsetzungen der Grinplanung sind im Wesentlichen:

Herstellung einer netzartigen griinen Grundstruktur des Gebietes,
Einbindung der Baufelder in die Umgebung durch raumstrukturelle und ge-
bietsgliedernde Geholzpflanzungen,

Formulierung von Mindeststandards fur die Begrinung der Baugrundsti-
cke,

Sicherung einer bedarfsgerechten Freiflachenversorgung fur die zukunfti-
gen Nutzer des Gebietes,

Minimierung des Eingriffs in Natur und Landschaft durch flachensparende
Bauweisen und schonenden Umgang mit den vorhandenen Ressourcen,
Etablierung dkologisch und klimatisch wirksamer Griunstrukturen,
Weitestgehender Ausgleich bzw. Kompensation der unvermeidbaren Ein-
griffe in Natur und Landschaft innerhalb des Planungsgebiets.

Grinordnung allgemein

Um eine nachhaltige Begriinung des Baugebiets erreichen zu kénnen, ist es
notwendig, dal’ die Bepflanzung der Freiflachen der Baugrundstiicke entsprechend
den planlichen und textlichen Festsetzungen herzustellen und zu erhalten ist.

Ausgefallene Baume und Straucher sind deshalb nachzupflanzen.

Die Gehdlze fur die StralRenraume und die raumstrukturellen und gebietsgliedernden
Pflanzungen sind aus den folgenden Artenlisten auszuwahlen:

A.l. StralRen- und Einzelbaume

Baume der Wuchsklasse 1

Acer pseudoplatanus Bergahorn
Tilia cordata Winterlinde
Tilia x intermedia "Pallida” Kaiserlinde
A.2. Raumstrukturelle und gebietsgliedernde Gehdolzpflanzungen

Baume der Wuchsklasse 1

Acer platanoides Spitzahorn
Acer pseudeplatanus Bergahorn
Quercus robur Stieleiche

Tilia cordata Winterlinde

Baume der Wuchsklasse 2

Acer campestre Feldahorn
Carpinus betulus Hainbuche
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Prunus avium Vogelkirsche
Sorbus aria Mehlbeere

Baume der Wuchsklasse 3

Malus sylvestris Holzapfel
Straucher

Cornus sanguinea Hartriegel
Corylus avellana Hasel
Crataegus monogyna Weil3dorn
Euonymus europaeus Pfaffenhitchen
Ligustrum vulgare Liguster
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe
Rahmnus cathartica Kreuzdorn
Rosa spec. Wilde Heckenrose

Die Festsetzung von Mindestpflanzqualitaten fir Baume (Mindeststammumfang von
20-25 cm fur grofRe Laubbdaume bzw. Mindeststammumfang von 18-20 cm fur
mittelgrolle Baume), sowie die Festlegung der MindestgroRe der erforderlichen
spartenfreien, offenen Pflanzflache mit ca. 9 m?3 durchwurzelbarem Pflanzsubstrat pro
Baum sollen langfristig die Entwicklungsmdglichkeit der Gehdlze sichern. Als
Pflanzsubstrat ist im unteren Teil der Pflanzgrube eine Mischung aus geeignetem
Unterboden und Ziegelsplitt 8/16 im Volumenverhaltnis 70:30, im oberen Teil der
Pflanzgrube eine Mischung aus geeignetem Oberboden, grobem Flu3sand, Perliten
0/3 und Substratkompost 0/25 im Volumenverhaltnis 58:16:16:10 zu verwenden.

Um einen moglichst schonenden Umgang mit den Ressourcen Boden und Wasser
zu erreichen sind Belagsflachen nur in dem Umfang zuldssig, wie sie fir eine
funktionsfahige Grundsticksnutzung unabdingbar sind. Sie sind mdglichst
wasserdurchlassig herzustellen. Dies gilt insbesondere auch fir Stellplatzflachen.

Grinordnung auf Baugrundsticken

Die erforderliche Begrinung wird tber einzuhaltende Mindeststandards (Begriinung
von mindestens 15% der Grundsticksflache; mindestens 1 Baum pro 400 m2 der
Grundsticksflache bzw. pro 5 PKW-Stellplatze) sichergestellt. Sie ist in Freiflachen-
gestaltungsplanen, die mit dem Bauantrag einzureichen sind, nachzuweisen.

Grinordnung im offentlichen Raum
Die vorhandenen grof3flachigen raumstrukturellen und gebietsgliedernden Geholz-
pflanzungen im Norden, Westen und Siuden binden die Bauflachen in die Umgebung

ein. Durch umfangreiche Baumpflanzungen entlang der Stral3en und offentlichen
Wege wird eine netzartige Grundstruktur des Gebietes definiert.
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6.3 Ortliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 Abs. 2 BayBO):
Dachform, Dachaufbauten

Zulassig sind Flachdacher und flach geneigte Dacher mit einer Neigung von maximal
15°. Sie sind, soweit sie nicht mit technisches Einrichtungen oder Anlagen zur War-
me- und Energieerzeugung in Anspruch genommen werden, mit einer extensiven
Dachbegriinung zu versehen.

Dachbegrinungen erflllen nicht nur 6kologische und freiraumplanerischen Funktio-
nen, wie z.B.:

- Verzogerung des Abflusses und Ruckhaltung von Niederschlagswasser sowie
Wiedereinbringung in den nattrlichen Kreislauf durch Evaporation und Trans-
piration;

- Verbesserung des Kleinklimas durch Ausgleich von Temperaturextremen;

- Verminderung der Ruickstrahlungsintensitat auf benachbarte Bereiche,Er-
hoéhung der Luftfeuchtigkeit und Verbesserung der Staubbindung;

- Herstellung von Grunflachen als Kompensationsmafinahmen an Standorten,
die durch Bebauung und Versiegelung in Anspruch genommen werden, und
damit Herstellung neuer Lebensraume fur Flora und Fauna;

- Verbesserung des Erscheinungsbildes von einsehbaren Dachflachen (z.B. von
der Veste Coburg aus);

sondern haben durchaus auch 6konomische Wirkungen:

- Verringerung der physikalischen, chemischen und biologischen Beanspru-
chung des Dachaufbaus und insbesondere der Dachabdichtung durch Aus-
gleich von Temperaturextremen, Abhalten von UV-Strahlen und Immissionen,;

- Verringerung der Gefahr von auferen mechanischen Beschadigungen der
Dachabdichtung und Verminderung des Windsogeinflusses;

- Verbesserung der Tritt- und Luftschalld@mmung;

- Verbesserung des winterlichen und insbesondere des sommerlichen War-
meschutzes;

- Verringerung des AbfluRBbeiwertes bei der Grundsticksentwasserung; Ruck-
haltung von Niederschlagswasser und damit Entlastung der Stadtentwéasse-
rung;

- Imagegewinn fir den Eigentimer durch sichtbar nachhaltiges und verant-
wortliches Handeln beim Bau des Gebaudes.

Dachaufbauten

Um gestalterisch stdrenden Dachaufbauten zu minimieren, werden Einschrankungen
Uber Art, GroRe, Ausformung von Dachaufbauten und ihrer Einsehbarkeit von der
Stral3e festgesetzt. Ziel ist zu vermeiden, dass diese fur die Stadtsilhouette wirksam
werden.

Werbeanlagen

Werbeanlagen sollen nur hinweisenden Charakter haben, um den Standort des Un-

ternehmens kenntlich zu machen. Werbeanlagen sollen nicht stérend auf das gesam-
te stadtebauliche Erscheinungsbild wirken.
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Um den Umfang grundsatzlich auf ein vertragliches Mald zu reduzieren und eine
Vermarktung maoglicher Werbeflachen auszuschliel3en, ist Fremdwerbung (z.B. Pla-
katanschlagtafeln) generell nicht zulassig.

Um das einheitliche Erscheinungsbild des 6ffentlichen Raums nicht zu stark zu be-
eintrachtigen, sind freistehende Werbeanlagen (Pylone) bis zu einer Hohe von ma-
ximal 3,0 m zulassig. Zudem wird die Anzahl von Fahnenmasten auf dem Grund-
stuick auf max. drei bei einer maximalen Hohe von 6,0 m beschrankt.

Durch die Anordnung von Werbeanlagen an Fassaden unterhalb der Dachtraufe
bzw. Attika kann eine Ubermaflige Gewichtung und Aufdringlichkeit vermieden wer-
den. Dieses Ziel wird zudem unterstutzt durch die flachenmé&Rige Begrenzung von
Werbeanlagen in Abhangigkeit von der Fassadenflache (max. 5%).

Einfriedungen

Zugunsten eines ruhigen geordneten Gesamtbildes sind kiinstliche Einfriedungen nur
in begrindeten Ausnahmefallen (z.B. Einfriedungen eines Kindergartens) zulassig.
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7. Umweltbericht gem. § 2 a BauGB

Fir die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und 8 1 a BauGB ist eine
Umweltprifung durchzufihren, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltaus-
wirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet
werden.

Der Umweltbericht bildet gem. § 2a BauGB einen gesonderten Teil der Begriindung.

Zudem ist der aufzustellende Bebauungsplan ein Stadtebauprojekt gem. § 3 UVPG ,
Anlage Nr. 18.7.2, da die zulassige Grundflache im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO
ca. 50.000 gm betragt.

Gem. 8§ 7 ,Vorprufung bei Neuvorhaben* des Gesetzes uber die Umweltvertraglich-
keitsprufung (UVPG) ist bei einem Neuvorhaben, das in Anlage 1 Spalte 2 mit dem
Buchstaben ,A" gekennzeichnet ist, eine allgemeine Vorprufung zur Feststellung der
UVP-Pflicht durchzufihren. Die allgemeine Vorprufung wird als tberschlagige Pru-
fung unter Beriicksichtigung der in Anlage 3 aufgefiihrten Kriterien durchgefihrt. Die
UVP-Pflicht besteht, wenn das Neuvorhaben nach Einschatzung der zustdndigen
Behorde erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Ab-
satz 2 bei der Zulassungsentscheidung zu berticksichtigen waren.

Die hier erforderliche allgemeine Vorprifung des Einzelfalles unter Beriicksichtigung
der in der Anlage 2 zum UVPG aufgefuhrten Kriterien hat ergeben, dass durch den
Bebauungsplan mit integriertem Grunordnungsplan keine erheblich nachteiligen
Umweltauswirkungen zu erwarten sind.

Die Aussagen des Umweltberichtes zum Vorhaben gem. 8 3 UVPG, Anlage 18.6 gel-
ten entsprechend fir den gesamten Bebauungsplan-Umgriff.

Der nach § 2a BauGB erforderliche Umweltbericht wurde deshalb bereits im Aufstel-
lungsverfahren als notwendiger Teil der Begrindung eines Bebauungsplanes, der fur
UVP-pflichtige Vorhaben aufgestellt wird, aufgenommen.

Er ist die zentrale Bestimmung des Rechts der Umweltvertraglichkeitsprifung, die
aufgrund europa-rechtlicher Vorgaben in das deutsche Bauplanungsrecht umgesetzt
ist.

In dem Umweltbericht sind auf der Grundlage der Festsetzungen fur das UVP-
pflichtige Vorhaben die Angaben zu machen, die fur die Durchfihrung der Umwelt-
vertraglichkeitsprifung im Aufstellungsverfahren fir einen Bebauungsplan erforder-
lich sind.

Der Umweltbericht soll die Ergebnisse der UVP dokumentieren und belegen, dass

die Gemeinde den besonderen Anforderungen des Abwé&gungsgebotes nachge-
kommen ist
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7.1 Beschreibung von Untersuchungsgebiet und Vorhaben

Das Untersuchungsgebiet umfasst den auf dem Stadtgebiet Coburgs liegenden Tell
der ehemaligen BGS-Kaserne sowie die stdlich anschlieRenden landwirtschaftlich
genutzten Flachen bis hin zur Neustadter Stral3e.

Im Norden wird das Gebiet durch den Rottenbach, ein Gewasser Ill. Ordnung be-
grenzt. Die westliche Begrenzung des Gebietes erfolgt durch die Lauterer Stral3e und
ein bestehendes Wohngebiet an der Lauterburgstra3e. Im Osten endet der Pla-
nungsbereich an der Gemeindegrenze zu Dorfles-Esbach. Hier schliel3t dann der auf
Dorfles-Esbacher Gemeindegebiet liegende Teil der ehem. BGS-Kaserne an, wel-
cher ebenfalls Konversionsflache ist. Im Stden wird das Plangebiet durch die Neu-
stadter Stral3e begrenzt.

Der Flachenumgriff umfasst ca. 23,1 ha, die Hohenlage des Areals der ehemaligen
BGS-Kaserne liegt bei ca. 320,0 - 321,0 m UNN.

Das Planungsgebiet fallt Richtung Stdosten zur Neustadter Stral3e auf eine Hohen-
lage von ca. 304,00 m UNN ab.

Nach Abbruch des Gebaudebestandes der ehemaligen Kasernenanlage sowie Sa-
nierung der Altlasten und ggf. notwendiger Kampfmittelberaumung des Areals sollen
die freiwerdenden Flachen durch den Neubau eines Klinikums sowie weiterer Klinik-
affiner Nutzungen wiederverwendet werden. Durch die Uberplanung der ehem. BGS-
Kaserne wird der Verbrauch neuer Flachen somit vermieden und damit dem Grund-
satz zum sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden gem. 8 1 Abs.
2 BauGB Rechnung getragen.

7.1.1 Stadtebauliche, kulturhistorische und naturraumliche Rahmenbedingun-
gen

Kultur- und Denkmallandschaft, Kulturhistorischer Rahmenplan Coburger Nor-
den:

Fur den Coburger Norden wurden im Rahmen eines Gutachtens der Werkgemein-
schaft Freiraum vom September 2001 die Spuren der historischen Kulturlandschaft
erfasst, bewertet und Empfehlungen fir die Neuaufstellung des Flachennutzungspla-
nes abgeleitet.

Ziel war einerseits die Benennung und die Darstellung der zu bericksichtigenden
bestehenden kulturhistorisch relevanter Elemente, anderseits aber auch die Wahrung
und Nutzung mdglicher Rickholpotenziale.

Im Planungsgebiet sind gem. dem 0.g. Rahmenplan keine kulturhistorisch relevanten
Elemente, wie z.B. regional und Uberregional wirksame Denkmaler, (ehem.) Land-
schaftsparks, Alleen sowie Sichtbeziehungen auf und zwischen raumbedeutsamen
Denkmaélern, vorhanden.

Stadtebau:
Der nordliche Planungsbereich ist gepragt durch die ehemaligen Kasernengebaude

sowie die ErschlieBungs- und Nebenanlagen der 1999 durch den Bundesgrenz-
schutz aufgegebenen ,Hindenburg-Kaserne®.
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Richtung Suden schliel3t sich ein intensiv landwirtschaftlich genutzter Sidhang an,
welcher kontinuierlich bis zur Neustadter Stral3e hin, abfallt.

Landschafts- und Naturschutz:

Im Plangebiet selbst und im ndheren Umfeld befinden sich keine naturschutzrechtli-
chen Schutzgebiete.
Kartierte botanische Biotope sind jedoch mit einer Gesamtflache von ca. 2,46 ha vor-
handen. Es handelt sich um die Biotop-Nrn. 1211-01 bis -11 und 1210-01 bis -09
(Biotopkartierung 2013).
Das ehem. BGS — Areal ist Teil des kartierten faunistischen Biotopes Nr. 47 (Kartie-
rung 1997).
Hier ist ein groR3es Spektrum an Vogel-, aber auch Fledermausarten erfasst worden.
Daher ist fur die geplanten Bauvorhaben einschliel3lich des Ruckbaus der vorhande-
nen Gebaude und Anlagen eine spezielle artenschutzrechtliche Prifung (saP) erfor-
derlich.
In diesem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (spezielle artenschutzrechtliche Pri-
fung (SaP)) werden:
- die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestédnde nach 8§ 44 Abs. 1 in Verbindung
mit Abs. 5 BNatSchG bezuglich der gemeinschaftsrechtlich geschitzten Arten
(alle europaischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die
durch das Vorhaben erfillt werden kénnen, ermittelt und dargestellt und
- bei Bedarf die naturschutzfachlichen Voraussetzungen fiir eine Ausnahme von
den Verboten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG gepruft, und
- die Mafinahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen 6ko-
logischen Funktionalitat festgelegt.

Die SaP des Buros Baader Konzept vom 14.04.2022 ist als Anlage 1 Uber folgenden
Link einsehbar:
https://www.mein-coburg.de/anlagen-zur-begrundung-bplan-nr-21 11/

7.1.2 Wasserrechtliche Rahmenbedingungen

Die nordliche Grenze der geplanten FNP-Anderung wird durch den Rottenbach, ein
Gewasser lll. Ordnung gebildet. Der Rottenbach dient Uber ein vorgeschaltetes Re-
genriickhaltebecken als Vorfluter fur die fur eine Bebauung vorgesehenen Flachen.
Fur die Einleitung von gesammeltem Niederschlagswasser in den Rottenbach aus
dem bestehenden Regenrickhaltebecken besteht derzeit eine wasserrechtliche Ge-
nehmigung mit einer Befristung bis zum 31.12.2024. Diese muss auf Grundlage der
neuen Nutzung und Arealgestaltung neu erteilt werden.

Weitere mdgliche Einleitungsstellen in den Rottenbach sind vorab auf die hydrauli-
sche Leistungsfahigkeit des Rottenbaches abzustimmen und in einen neuen Wasser-
rechtsantrag einzuarbeiten.

7.1.3 Verkehrliche Rahmenbedingungen
Verlangerung Wilhelm-Rul3-StralRe, ,BGS-Trasse":
Die ErschlieBung des gesamten Klinikum-Areals erfordert ein leistungsfahiges Stra-

Rennetz mit Anbindung an das lberregionale Netz. Hierfir ist es erforderlich, sowohl
die von-Gruner-Strafl3e als ErschlielBungsstral3e mit den notwendigen Grundstlckszu-
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fahrten herzustellen, als auch die WilhelIm-Ru3-Stral3e, die die Anbindung an das
Ubergeordnete Stralennetz sicherstellen soll, auszubauen.

Die Haupterschlieung des Klinikum-Areals ist Uber die ,BGS-Trasse" als Verlange-
rung der Wilhelm-Rul3-Stral3e vorgesehen, die die Neustadter Stral3e (im Stden) mit
der Lauterer Straf3e (im Norden) verbinden soll.

Uber einen Kreisverkehr wird die von-Gruner-StraRe angebunden, welche als Er-
schlieBungsstral3e fur das Klinikum-Areal dient. Eine Weiterfihrung dieses StralRen-
zuges in das Gemeindegebiet von Dorfles-Esbach bietet sich tber die dort vorhan-
dene Stral3e ,RingstrafRe” an

Die BGS-Trasse wird im Suden mittels einer signalisierten Kreuzung an die Neu-
stadter Stral3e angebunden. Aufgrund der Topographie wird die Trasse in ihrem Ver-
lauf Richtung Norden im Einschnitt geflhrt (max. Tiefe des Einschnitts 11 m), sie un-
terquert die Bahnlinie Coburg — Sonneberg (Thir.) und erreicht auf Héhe der von-
Gruner-Stral3e wieder das vorhandene Gelandeniveau.

OPNV:

Der Planungsbereich wird durch Buslinien der SUC Bus und Aquaria GmbH und die
Omnibusverkehr Franken GmbH (OVF) tangiert.

Auf Grund des geplanten Klinikum-Baus und des geplanten Baus der BGS-Trasse
sind jedoch weitreichende LiniennetzanpassungsmalRnahmen mit Verdnderungen
der Linienfihrung und der Lage der Bushaltestellen, erforderlich.

Neben einer verbesserten Anbindung des Areals fur Bus-Nutzer ist die Errichtung
des neuen Bahnhaltepunktes ,Klinikum/Cortendorf* - wie bereits im rechtskraftigen
Flachennutzungsplan dargestellt — fiir die regionalen OPNV-Nutzer ein Planungsziel
der Stadt Coburg.

FulRganger, Radfahrer:

Der Planungsbereich ist in ein eng vernetztes System von Ful3- und Radwegen ein-
gebunden, welches im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes und der nachfol-
genden ErschlieBungsplanungen noch weiter optimiert wird.

7.1.4 Planungsrechtliche Grundlagen
Siehe Punkt 5 dieser Begrundung.
7.2 Vorgehensweise

Entsprechend der bei Umweltvertraglichkeitsprifungen tblichen Vorgehensweise
wurden folgende Arbeitsschritte unternommen:

Darstellung und Bewertung der Ausgangssituation:
Erfassung des Ist-Zustandes der fur das Untersuchungsgebiet relevanten Umweltbe-
reiche einschliel3lich eventuell vorhandener Vorbelastungen und Beurteilung der ein-
zelnen Umweltmedien insbesondere unter den Gesichtspunkten ,Eingriffsempfind-
lichkeit* und ,Schutzwirdigkeit*;
Darstellung und Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die einzelnen
Umweltbereiche und Bewertung der geplanten Eingriffe;
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Darstellung von konfliktmindernden MafRnahmen, die zu einer Minimierung
des Eingriffs in die einzelnen Umweltbereiche beitragen kénnen;

Gesamtbewertung der Eingriffe in die einzelnen Umweltmedien einschliel3-
lich moglicher Konflikt mindernder MaRnahmen und Erarbeitung von Empfehlun-
gen fur das weitere Vorgehen.

7.3 Erfassung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes, Bewertung
der Umweltauswirkungen

7.3.1 Schutzgut Mensch

Zielvorgaben Schutzgut Mensch

Baugesetzbuch (BauGB) 81 (5) ff. Sicherung des Wohles der Allgemeinheit
und einer menschenwtrdigen Umwelt durch eine
nachhaltige stadtebauliche Entwicklung

Bundesimmissionsschutzgesetz | 81 Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen,
(BImSchG) des Bodens, des Wassers, der Atmosphare sowie
Kultur- und sonstiger Sachguter vor schadlichen
Umwelteinwirkungen;

TA Larm Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft
vor schéadlichen Umwelteinwirkungen durch Ge-
rausche;

DIN 18005-1 Schallschutz im Stadtebau;

Bestandsaufnahme:

Das seit 1999 brachliegende Areal der ehemaligen BGS-Kaserne war seit dem Ab-
zug des BGS fiir die Offentlichkeit nur eingeschrankt zuganglich, eine Wohnnutzung
des Areals erfolgte nicht. Es gab lediglich - insbesondere in den Lagergebauden und
den ehem. Kfz-Hallen - temporare Nachfolgenutzungen aus den Bereichen Logistik
und Gewerbe. Zusatzlich wurden R&umlichkeiten in einem ehemaligen Hundert-
schaftsgebaude als Ubungsraume fiir Bands genutzt. In sehr geringfiigigem MaRe
fanden ,Open air‘- Musikveranstaltungen auf dem Areal (ehem. Exerzierplatz) statt.

Die ndhere Umgebung ist im Westen durch das unmittelbar an das ehem. Kasernen-
areal anschlieRende Wohngebiet an der Lauterburgstral3e gepragt. Hier herrschen
verdichteter Reihenhausbebauung und dreigeschossige Mietswohnungsbau vor.

Ca. 150 m ostlich der geplanten BGS-Trasse befindet sich auf Flur der Gemeinde
Dorfles-Esbach verdichtete Wohnbebauung im Bereich der Passchandaele und
RingstraRe. Diese Wohnbebauung ist zurzeit durch die auf Dorfles-Esbacher Ge-
meindegebiet vorhandene BGS-Brache, welche sich noch im Eigentum der BIMA
befindet, vom Vorhabenbereich abgeschirmt.
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Auswirkungen:

Verkehrslarm:

Durch den Bau und den Betrieb des Klinikums und den Bau der ,BGS-Trasse" wird
es - ausgelost durch die zu erwartenden Verkehre — zu einer Erh6hung der Immissi-
onen im Planungsbereich kommen.

Die Einhaltung gesunder Wohn- und Arbeitsverhaltnisse ist fiir die bestehenden o.g.
Wohngebiete und die schutzbedurftige Nutzung des Klinikums durch entsprechende
Immissionsschutzgutachten im Zuge der Erstellung des Bebauungsplanes nachzu-
weisen.

Durch die geplante Erschlieldungsstruktur tiber die drtlichen und tberdrtlichen Haupt-
verkehrsstral3en sollen Belastungen der Wohngebiete vermieden werden.

Die Auswirkungen der ,BGS-Trasse" auf die Umgebung wurden im Rahmen einer
Schallimmissionsprognose des Biuro Wolfel, 97204 Hochberg v. 11.12.2012 unter-
sucht.

Diese Untersuchung ist als Anlage 10 dieser Begriindung tber folgenden Link ein-
sehbar:
https://www.mein-coburg.de/anlagen-zur-begrundung-bplan-nr-21_11/

Die Schallimmissionsprognose wird derzeit durch ein erweitertes Schallschutzgutach-
ten fortgeschrieben, welches die auf das Klinikum einwirkenden und die vom Kilini-
kum ausgehenden Emissionen auf die ndhere Umgebung berucksichtigt.

Auch der geplante Hubschrauberlandeplatz kann zu einer Erh6hung der Immissions-

belastung in der naheren Umgebung fuhren.

Zur Uberprifung der Auswirkungen wurde tberschlagige Prifung unter Beriicksichti-

gung der in Anlage 3 UVPG aufgefuhrten Kriterien im Rahmen einer Umwelterheb-

lichkeitsprufung (Buro Lohmeyer GmbH, Karlsruhe v. August 2022) durchgefuhrt.

Diese hat ergeben, dass eine Umweltvertraglichkeitsprtfung ftr den Hubschrauber-

landeplatz nicht erforderlich ist, da von dem Vorhaben keine erheblichen nachteiligen

Umweltauswirkungen zu erwarten sind.

Folgende Merkmale des Vorhabens und des Standortes sind fur diese Einschatzung

malgebend:

- Die GroRe der BaumalRnahme Hubschrauberlandeplatz, der Umfang der Nutzung
naturlicher Ressourcen und die weiteren Merkmale des Projektes sind nicht geeig-
net, erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu verursachen.

- Betriebsbedingte schalltechnische Auswirkungen durch Starts und Landungen des
Hubschraubers beschrénken sich auf das zu betrachtende Grundstiick. In benach-
barten Nutzungen sind keine Konflikte mit Beurteilungswerten zu erwarten; die Ge-
rauschimmissionen verbleiben dort unterhalb der fir gesundheitliche Auswirkungen
malgeblichen Schwellenwerte.

- Fur die Schutzguter Flache, Boden und Landschaft treten ebenfalls keine erhebli-
chen nachteiligen Umweltauswirkungen auf. Da der Hubschrauberlandeplatz wird
auf dem Dach eines Gebaudes errichtet wird, sind zusatzliche Eingriffe, insbeson-
dere Flachenversiegelungen, nicht erforderlich.

- Daruiber hinaus sind auch keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen fir
die Schutzguter Wasser, Hydrogeologie und Geologie zu beflirchten. Eingriffe in
Schutzgebiete und Oberflachengewasser finden nicht statt.
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Die 0.g. Umwelterheblichkeitsprifung fur einen Hubschrauberlandeplatz fur den
Neubau des Klinikums Coburg des Buros Lohmeyer GmbH, Karlsruhe v. August
2022 ist als Anlage 6 Uber folgenden Link einsehbar:
https://www.mein-coburg.de/anlagen-zur-begrundung-bplan-nr-21_11/

Positiv zu werten ist zudem die Tatsache, dass die Umgebung des jetzigen er-
schlieBungstechnisch problematischen, innenstadtnahen Standortes des Klinikums
durch die Verlagerung eine enorme Entlastung erfahrt.

Langerfristig wird hier ein aul3erst interessantes Areal fir eine innenstadtnahe Stadt-
und Flachenentwicklung im Sinne der Pramisse ,Innenentwicklung vor Auf3enent-
wicklung“ zur Verfiigung stehen.

Baustellenlarm:

Zur Verwirklichung des Neubaus des Klinikums ist es notwendig, die ehem.
Kasernengebaude mit ihren Nebenanlagen vollstandig abzubrechen.

Hier wird es zu sowohl bei den AbbruchmalRnahmen als auch bei der Behandlung
des Abbruchmaterials (beispielsweise durch Schreddern) zu Larm- und Staubbel&sti-
gungen in der Nachbarschaft kommen.

Die Staubbeléstigung ist durch entsprechende Malinahmen (Besprinklerung) zu mi-
nimieren, die Larmbel&astigung, insb. der westlichen Wohnbebauung soll durch einen
Gebaudeabbruch von ,,Ost nach West* minimiert werden. Hier sollen die jeweils noch
verbleibenden Gebadude als Schallschutzmalinahmen fur die 6stlich der Gebaude
stattfindenden Abbruchmafnahmen dienen.

7.3.2 Schutzgut Landschaftsbild, Erholung

Zielvorgaben Schutzgut Landschaftsbild, Erholung

Baugesetzbuch (BauGB) | 81a Abs. 3 ff. Vermeidung + Ausgleich voraussichtlich
erheblicher Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes
sowie der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Natur-

haushaltes;
Bundesnaturschutzgesetz | 81 Abs. 1 Satz 3 :Dauerhafte Sicherung von Natur und
(BNatSchG) Landschatft in ihrer Vielfalt, Eigenart und Schonheit sowie

des Erholungswertes von Natur und Landschatft.
Charakteristische Strukturen und Elemente sind zu erhal-
ten oder zu entwickeln. Beeintrachtigungen des Erlebnis-
oder Erholungswerts der Landschaft sind zu vermeiden.

Bestandsaufnahme:

Das ehemalige Kasernengelande hat auf Grund der Gber Jahrzehnte andauernden
Abschirmung und der somit fehlenden Ful3- und Radwegevernetzung keine Funktion
als Naherholungsgebiet austiben kdnnen.

Das Areal, welches zur Bauzeit fernab jeglicher Bebauung auf der ,Grinen Wiese*
errichtet wurde, ist zwischenzeitlich stadtebaulich und griinordnerisch in das im Lauf
der Jahre heranriickende bauliche Umfeld integriert.

Auf Grund der Integration in das gewachsene stadtebauliche Umfeld ist die Empfind-
lichkeit und Schutzbedurftigkeit des Landschaftsbildes als gering einzustufen.
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Auswirkungen:

Durch die Planung des Klinikums mit einer maximalen Gebaudehéhe von ca. 30 m
wird hier im Norden der Stadt eine neue stadtebauliche Dominante geschaffen.

Da der Planungsbereich in Richtung West, Nord und Ost stadtebaulich und grinord-
nerisch in vorhandenen Strukturen eingebettet ist, kdnnen hier Beeintrdchtigungen
des Landschaftsbildes ausgeschlossen werden.

Lediglich Richtung Stden kann das Klinikum auf Grund der dort vorhandenen unbe-
bauten landwirtschaftlich genutzten Flachen optisch in Erscheinung treten.

Hier qilt es durch eine geschickte Hohenstaffelung der geplanten Gebaude und eine
frhzeitige Bepflanzung und Gestaltung der Ersatz- und Ausgleichsflachen positiv
einzuwirken.

Nutzungsanspriche und negative Auswirkungen des Vorhabens auf das Gebiet als
potentiellen Naherholungsraum sind auf Grund der bisher abgeschotteten Lage nicht
vorhanden. Im Gegenteil — es werden sich durch die Erschlie3ung des Areals und die
geplanten Verknipfungen mit vorhandenen Ful3- und Radwegwegen neue Moglich-
keiten ergeben, das Areal mit seinen vorhandenen und geplanten Grinflachen in das
Bewusstsein der Offentlichkeit zu riicken.

7.3.3 Schutzgut Kultur- und Sachgduter

Zielvorgaben Schutzgut Kultur- und Sachguter

Baugesetzbuch Das kulturhistorischen Orts- und Landschaftsbild ist zu er-

(BauGB) halten.

Bundesnaturschutzge- | 81 Abs. 4 ff. Erhaltung von historischen Kulturlandschaften

setz (BNatSchG) und —landschaftsteilen von besonderer Eigenart;

Denkmalschutzgesetz | 81 Abs. 1 Es ist Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmal-

(DSchG) pflege, die Kulturdenkmale zu schiitzen und zu pflegen, ins-
besondere den Zustand der Kulturdenkmale zu Gberwachen
sowie auf die Abwendung von Gefahrdungen und die Ber-
gung von Kulturdenkmalen hinzuwirken.

Bestandsaufnahme:

Innerhalb des Planungsgebietes selbst und in der n&dheren Umgebung befindet sich
kein denkmalschutzrechtlich geschitzter Gebaudebestand und auch kein bekanntes
Bodendenkmal.

Auswirkungen:

Aufgrund der denkmalrechtlichen und baukulturellen Unbedenklichkeit des Vorha-
bens ergeben sich keine negativen Auswirkungen auf das Schutzgut.
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7.3.4 Schutzgut Flora, Fauna

Zielvorgaben Schutzgut Flora, Fauna

Baugesetzbuch (BauGB) | 81a Abs. 3 ff. Vermeidung + Ausgleich voraussichtlich
erheblicher Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes
sowie der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Natur-

haushaltes;
Bundesnaturschutzgesetz | 81 Abs. 3 Nr. 5. ff. Dauerhafte Sicherung und Schutz der
(BNatSchG) wild lebenden Tiere und Pflanzen und ihrer Lebensge-

meinschaften als Teil des Naturhaushaltes in ihrer nattir-
lichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt;

Bestandsaufnahme:

Im ehemaligen BGS-Areal sind faunistische und floristische Biotope in der Stadtbio-
topkartierung kartiert.

Daher ist fur die geplanten Bauvorhaben einschliel3lich des Ruckbaus der vorhan-
denen Gebaude und Anlagen eine spezielle artenschutzrechtliche Prifung (saP) er-
forderlich.

Die SaP des Biros Baader Konzept vom 14.04.2022 liegt vor, und ist als Anlage 1
Uber folgenden Link einsehbar:
https://www.mein-coburg.de/anlagen-zur-begrundung-bplan-nr-21 11/

Die sudostlich des ehem. Kasernengelandes liegenden intensiv landwirtschaftlich
genutzten Flachen sind naturferne, anthropogen stark beeinflusste artenarme Le-
bensraume.

Die Empfindlichkeit und Schutzbedurftigkeit des Schutzgutes Flora und Fauna kann
im Bereich des ehem. BGS-Areals als hoch eingeschéatzt werden.

Auswirkungen:

Nach dem gutachterlichen Fazit der SaP sind Pflanzenarten des Anhangs IV der
FFH- Richtlinie sind vom Vorhaben nicht betroffen.

Eine vorhabenbedingte Beeintrachtigung von Saugetieren (aufer Fledermause),
Tagfaltern, Nachtfalter, Amphibien, Fische, Schnecken und Muscheln, Libellenarten,
xylobionten Kéafern und Schmetterlingen des Anhang IV FFH-RL ist beim derzeitigen
Stand der Planung nicht zu erwarten.

Vermeidungs- und/oder CEF-Malinahmen sind flr diese Artengruppen nicht notwen-
dig. Um potenziell vorkommende, streng geschitzte Fledermausarten zu schiitzen,
mussen bei der Rodung des Gehdlzbestands und beim Abriss der Gebaude die ent-
sprechenden Quartierstrukturen durch Fledermauskasten ausgeglichen werden
(ACEF2/ACEF3).

Auf Nachtbaubetrieb ist zu verzichten. Auf eine artenschutzgerechte Auf3enbeleuch-
tung des Plangebietes ist zu achten. Die Fallung von Baumen und der Abriss der
Gebaude hat nur in Abstimmung mit der 6kologischen Baubegleitung zu erfolgen.
Bestehende Gehdlzstrukturen, die nicht im Eingriffsbereich liegen oder im Eingriffs-
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bereich bestehen bleiben kdnnen, sind zu erhalten und zu schiitzen. Dafur sind Bau-
zaune zu verwenden. Innerhalb des Untersuchungsraumes wurden Zauneidechsen
im ostlichen Bereich der Vorhabensflache, nachgewiesen.

Fur diese streng geschitzte Reptilienart sind VermeidungsmalRinahmen sowie vorge-
zogene Ausgleichsmalinahmen (CEF-MalRnahmen) notwendig.

Hierzu mussen die betroffenen Tiere von der Vorhabensflache umgesiedelt werden.
Als Ausgleich muss ein Ersatzhabitat mit geeigneten Habitatstrukturen geschaffen
werden (ACEF1). Ein Einwandern der Zauneidechsen ins Baufeld ist durch einen
Reptilienschutzzaun zu verhindern.

Andere Reptilienarten des Anhang IV FFH-RL sind nicht betroffen.

Um eine Betroffenheit der Europaischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-
Richtlinie auszuschlie3en, darf die Baufeldfreimachung, insbesondere der Gehdlz-
rickschnitt, nur auRerhalb der Vogelbrutzeit im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Feb-
ruar erfolgen.

Um das Vogelschlagrisiko fur Brutvogel an den neuen Gebauden zu minimieren, soll
auf groRe Verglasungen an den Gebauden verzichtet werden bzw. mussen diese
entsprechend optimiert werden, damit das Kollisionsrisiko verringert wird. Der Verlust
des Bruthabitats von Goldammer und Klappergrasmiicke ist durch Pflanzung einer
Hecke mit Saumbereich auszugleichen werden (ACEF4). Um den Verlust des Brut-
habitats des Gartenrotschwanzes auszugleichen und hdéhlenbritende Vogelarten
durch die Schaffung von mehr Nistmoglichkeiten insgesamt zu unterstiitzen, sind
Nistkasten anzubringen. (ACEF5). Die bestehenden Gehdélzstrukturen des Grin-
specht-Bruthabitats sind zu erhalten und zu schitzen. Daflr sind Bauzdune zu ver-
wenden.

Entsprechend der SaP werden Vermeidungsmal3hahmen und artenschutzrechtliche
Ausgleichsmalinahmen konzipiert, welche verpflichtend durchzufiihren und zu tber-
wachen sind. Unter Einhaltung dieser MaRnahmen kénnen artenschutzrechtliche
Verbotstatbestande nach 8 44 BNatSchG ausgeschlossen werden.

Die artenarmen, intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flachen werden durch Grin-
flachen als Ersatz- und AusgleichsmalRnahme ersetzt, es entstehen neue Strukturen,
die dem Artenreichtum der Pflanzen- und Tierwelt starken.

Durch den Neubau des Klinikums mit seinen tertidren Nutzungen und den Bau der

,BGS-Trasse" sind Eingriffe in den Grunbestand und faunistische Habitate (auch auf
Grund von Abbruchmafinahmen) erforderlich.
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7.3.5 Schutzgut Boden

Zielvorgaben Schutzgut Boden

Baugesetzbuch (BauGB) 8la Abs. 2 Sparsamer und schonender Umgang mit
Grund und Boden; Wiedernutzbarmachung von Fla-
chen, Nachverdichtung und Innenentwicklung zur Ver-
ringerung zusatzlicher Inanspruchnahme von Béden;

Bundesnaturschutzgesetz | 81 ff. Dauerhafte Sicherung von Bodendenkmaélern, Bo-
(BNatSchG) den als Teil des Naturhaushaltes, Sicherung von Bo-
den, Vermeidung von Erosion;

Bundesbodenschutzgesetz | §1 ff. Sicherung der Bodenfunktionen oder deren Wie-
(BBodSchG) derherstellung;

Bestandsaufnahme:

Die im Planungsgebiet vorhandenen Bdden — Uberwiegend Braunerden auf kiesigen
Tonen und Schluffen bzw. bindigen sandigen Kiesen — sind im sudlichen Planungs-
gebiet intensiv landwirtschaftlich genutzt.

Im Bereich des ehemaligen BGS-Areals sind die Boden teilweise durch Gebaude
sowie Neben- und ErschlielBungsanlagen der ehem. Kaserne versiegelt.

Siehe folgendes Luftbild (Quelle: BayernAtlas):

A
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Auf Grund der anndhernd 60jahrigen Nutzung als Kasernenanlage sind diverse Bo-
denverunreinigungen durch Betriebs- und Schmierstoffe vorhanden. Bodenbelastun-
gen durch Kampfmittel sind ebenfalls nicht auszuschlieRen. Das ehem. BGS-Areal ist
daher als Altlastenverdachtsflache im Altlastenkataster eingetragen.

Auf dem Gelande wurde schon eine Vielzahl von Untersuchungen und Erkundungen
durchgefuhrt. Beispielhaft sind hier genannt:

Historische Erkundung, Buro isu vom Juni 2002

Orientierende Detailuntersuchung, Biro isu vom Mai 2004

Erganzende Altlastenuntersuchung vom Februar 2012

Orientierende Untersuchung auf schadliche Bodenveranderungen und Alt-
lasten vom Dezember 2021

Diese Untersuchungen sind als Anlage 2 Uber folgenden Link einsehbar:
https://www.mein-coburg.de/anlagen-zur-begrundung-bplan-nr-21 11/

Im Rahmen des fortschreitenden Planungsprozesses wurde mit dem Biro CDM
Smith vereinbart, dass CDM Smith Ergebnisse, Sachstand und Status quo der seit
dem Jahr 2012 nach dem Phasenkonzept fir die Altlastenerkundung fir Liegen-
schaften des Bundes bis 2018 durchgefuhrten Altlastenuntersuchungen aufnimmt
und einer multifunktionalen Neubewertung unter Bertcksichtigung der geplanten
Nutzungsanderung unterzieht; mal3geblich bertcksichtigt werden kdnnen dabei die
Ergebnisse der seit dem Jahr 2021 durch CDM Smith im Auftrag des Klinikums
Coburg weiterfuhrend, auf Basis der Untersuchungsergebnisse des Bundes durchge-
fuhrten Altlasten-, Grundwasser- und abfallrechtlichen Untersuchungen.

Hintergrund fir die beauftragte multifunktionale Bewertung ist, dass die von der
Staatlichen Bauverwaltung gemal initiierten Altlastenuntersuchungen stets von der
zum Zeitpunkt der Untersuchungen bestehenden Nutzungssituation, d.h. einem Ka-
sernenareal / einer militarischen Nutzung mit hohem Versiegelungs- und Uberbau-
ungsgrad, ausgehen und ausgingen; bei der militdrischen Nutzung wird im Einklang
mit den Arbeitshilfen Boden- und Grundwasserschutz zudem ausschlie3lich der Wir-
kungspfad Boden — Gewasser beriicksichtigt.

Durch dieses aktuelle Gutachten soll daher abstimmungs- und auftragsgemald er-
ganzend eine prinzipielle Vorbewertung der Altlastenrelevanz fur die Wirkungspfade
Boden — Mensch und Boden - Nutzpflanze fokussieren, den Transferpfad Boden-
Gewasser vor dem Hintergrund der geplanten Entsiegelung und Umnutzung berick-
sichtigen und zudem Hinweise geben, inwiefern Bodenbelastungen bei der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes weitergehend zu berlcksichtigen und welche weiteren
Schritte im Hinblick auf Beweissicherungsuntersuchungen bei der Altlas-
tenbearbeitung erforderlich sind.

Als Ergebnis lasst sich mit normensystematischen Betrachtungen in Bezug auf die
vorgeschriebenen Beprobungstiefen fur die Transferpfade Boden-Mensch und Bo-
den-Nutzpflanze im Abgleich mit baupraktischen Uberlegungen zur geplanten Neu-
bebauung der Flache prinzipiell eine Gefahrdungsrelevanz von oberflachennah po-
tenziell vorliegenden Kontaminationen fir die zukinftige Nutzung im BA | (Bereich
Neubau Klinikum) praktisch ausschliel3en.

Der BA 1l (Bereich ndrdlich von-Gruner-Stral3e)erfordert in diesem Zusammenhang
eine gesonderte Betrachtung: aktuell und auch im Zuge der NeubaumalRnahmen im
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BA | abgezaunt und fur Passanten nicht zuganglich, gilt, dass nach Konkretisierung
der Planungen fiur die zukunftige Nutzung im BA Il eine erneute sachverstandige Pri-
fung angemessen erscheint; prinzipiell gelten allerdings die gleichen baupraktischen
Uberlegen wie fir den BA I. Vorhandene Gefahrdungspotenziale sind nicht bekannt,
verbleibende nach einer Flachen-Recycling-Malinahme mit anzunehmenden um-
fangreichen Landschaftsbau-, Erdbau- und TiefbaumafRnahmen sind extrem unwahr-
scheinlich.

Auch fur den Transferpfad Boden-Gewasser gilt, dass in Folge der umfangreich vor-
gesehenen Erdbaumal3nahmen im BA | fur die Herstellung der Baugrube des Klinik-
neubaus mit bis zu rund 8 m tief reichendem Aushub vorhandene Bodenkontaminati-
onen voraussichtlich weitgehend bereits baubedingt vollstandig beseitigt werden. Die
unter staatlicher Regie bis zur Phase llb durchgefuhrten Erkundungsmal3nahmen
haben zudem weder fiir den BA I, noch fur den BA Il signifikante Gefahrdungspoten-
ziale mit weitergehendem Bedarf an Gefahrenabwehrmalinahmen festgestellt.

Durch den vorgesehenen Rickbau von Geb&uden und unterirdischen Anlagen und
die nahezu komplette Entsiegelung im BA | wird zwar eine Vorbedingung in Form des
verhinderten Zutritts von Niederschlagswasser fir die Gefahrdungsabschatzung auf-
gehoben, fur den weitergehenden Aushub zur Herstellung der Baugrube ist ange-
sichts der vorliegenden Zeitplane jedoch davon auszugehen, dass Ruckbau und
nachfolgende AushubmafRnahmen in einem Zuge ohne grol3ere zeitliche Unterbre-
chungen durchgefuhrt werden.

Die zeitliche Dimension sowie die Leitlinien fur die Aufstellung von Bebauungsplanen
sind im Ubrigen bei der Bewertung hinsichtlich des Bedarfs an aufzunehmenden
Hinweisen und Restriktionen im Bebauungsplan eine mal3gebliche Richtschnur. Dies
meint, dass ein aktuell gegebener Gefahrenverdacht sinnvollerweise bei der Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes nicht zu bertcksichtigen ist, wenn ohnehin im Rahmen
eines Flachen-Recycling-Ansatzes die gesamte Flache in absehbarer Zeit Gberplant,
neu bebaut und ggf. noch vorhandene boden-schutzrechtliche Fragestellungen auf-
geklart werden. Dass reine Verdachtsmomente nach einschlagiger Rechtsprechung
ohnehin keine Grundlage fir die Aufnahme entsprechender Kennzeichnungen im
Bebauungsplan darstellen, kommt hinzu.

Das Gutachten ,Multifunktionale Altlastenbewertung unter Bertcksichtigung der ge-
planten Flachen-Recycling-MalRnahmen* des Bliro CDM Smith Consult Gmbh; 90429
Nurnberg v. 10.02.2023 ist als Anlage 11 uber folgenden Link einsehbar:
https://www.mein-coburg.de/anlagen-zur-begrundung-bplan-nr-21 11/

Zur Abklarung einer moglicherweise vorhanden Ristungs- und Kampfmittelaltlast auf
der ehemals militarisch genutzten Liegenschaft beauftragte die Oberfinanzdirektion
(OFD) Nurnberg die OFD Hannover mit der Erstellung einer Historisch-genetischen
Rekonstruktion (HgR) fur die ehem. BGS-Unterkunft Coburg, einschliel3lich des
ehem. US-Grenzlagers Camp Hatrris.

Auf Grundlage einer Projektbeschreibung vom 04.05.2005 beauftragte die OFD
Hannover die Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH, 30159 Hannover mit der
Erarbeitung einer entsprechenden ,Historisch-genetischen Rekonstruktion®.

Im Rahmen der Untersuchung war auf Grundlage liegenschaftsbezogener Unterla-
gen und Archivalien, insbesondere von Luftbildern, die historische Nutzung des Ge-
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landes bis zum Jahr 1945 bzw. wahrend der unmittelbaren Nachkriegszeit (Demilita-
risierung) zu dokumentieren.

Ziel war die lagegenaue Kartierung und Ausweisung derjenigen Flachen, die in die-
sem historischen Nutzungszeitraum entstanden sind und méglicherweise schadliche
Bodenverénderungen aufweisen bzw. mit Kampfmitteln belastet sein kénnen.

Die ,Historisch-genetische Rekonstruktion® der Mull und Partner Ingenieurgesell-
schaft mbH, 30159 Hannover vom 25.04.2006 ist als Anlage 5 uber folgenden Link
einsehbar:

https://www.mein-coburg.de/anlagen-zur-begrundung-bplan-nr-21_11/

Seltene Bbden, wie z.B. Moorbdden, Flugsande, oder Béden mit vorrangiger Schutz-
filter- und Pufferfunktion sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden.

Eine Vorbelastung des Schutzgutes ,Boden” durch Stoffeintrage aus der Landwirt-
schaft bzw. durch die jahrzehntelange Kasernennutzung ist vorhanden.

Die Empfindlichkeit und Schutzbedurftigkeit der vorhandenen Béden ist daher als
gering einzuschatzen.

Auswirkungen:

Durch die Bebauung der Flachen mit Gebauden und Verkehrsanlagen wird der Ver-
siegelungsgrad im Planungsbereich geringfligig gegenuber dem vorhandenen Be-
stand erhoht.

Das Vorhaben dient der Reaktivierung einer ehemaligen militdrisch genutzten Brach-
flache. Durch die Nachnutzung dieser Flache kdnnen bestehende Freiraume durch
die Verminderung neuer Freiflacheninanspruchnahme im AulRenbereich geschont
werden (Innenentwicklung vor AufRenentwicklung), zum anderen kdnnen durch die
Nutzung bereits vorhandener Infrastrukturen Ressourcen geschont werden.

Die Uberplanung und Nachfolgenutzung dieser Brachflache entspricht der Intention
des am 25.03.2021 einstimmig gefassten Beschluss des Stadtrats, sich an der For-
derinitiative ,Innen statt Aul3en“ der Bayerischen Staatsregierung im Rahmen der
Stadtebauforderung zu beteiligen.

Eine nachhaltige Verbesserung des Status quo tritt jedoch durch die Beseitigung der
Altlasten- und Kampfmittelverdachtsflachen im Bereich des ehemaligen Kasernen-
Areals ein.

Zudem wird durch die Beendigung des landwirtschaftlichen Stoffeintrages im sudli-
chen Planungsbereich und durch die geplante Herstellung von dauerhaften Pflan-
zungen als Ersatz- und Ausgleichsmal3nahmen fur den Bau des Klinikums auf 6ffent-
lichen Grunflachen, die Bodenentwicklung positiv beeinflusst.
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7.3.5 Schutzgut Klima, Luft

Zielvorgaben Schutzgut Klima, Luft

Baugesetzbuch (BauGB)

8la Abs. 5 Den Erfordernissen des Klimaschutzes
soll sowohl durch Mal3hahmen, die dem Klima-
wandel entgegenwirken, als auch durch solche, die
der Anpassung an den Klimawandel dienen,
Rechnung getragen werden. Der Grundsatz ist in
der Abwagung nach 8 1 (7) zu berucksichtigen.
Emissionen sollen vermieden und eine bestmog-
lichste Luftqualitat erhalten werden. Erneuerbare
Energien sowie eine sparsame und effiziente
Energienutzung sind zu foérdern.

Bundesimmissionsschutzgesetz
(BImSchG)

81 ff. Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen,
des Bodens, des Wassers, der Atmosphare sowie
von Kultur- und sonstige Sachgutern vor schadli-
chen Umwelteinwirkungen;

TA Luft

Diese dient dem Schutz der Allgemeinheit und der
Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkun-
gen durch Luftverunreinigungen;

Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG)

81 Abs. 3 Satz 4; Schutz von Luft und Klima durch
MaRRnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, insbesondere von Flachen mit luft-
hygienischer oder klimatischer Wirkung wie Frisch-
und Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaus-
tauschbahnen;

Bestandsaufnahme:

Aus Kklimatologischer Sicht hat das Gelande gem. dem Klimagutachten des DWD
vom Juli 1994 als Kaltluftentstehungsgebiet fur die Stadt Coburg keine Bedeutung.
Die geplante ,Nicht-Bebauung“ des Hangbereiches sidlich des ehem. BGS-Areals ist
aus klimatologischer Sicht positiv zu bewerten, da ein zur Durchliftung der Stadt
notwendiger Freiraum erhalten bleibt.

Bei der geplanten ErschlieBung und Bebauung des ehem. Kasernenareals sind die
allgemelngultlgen klimatologischen Planungsempfehlungen zu beachten:
Begriinung von Strafl3en zur Vermeidung von Aufheizung
Verminderung der Bodenversiegelung
Begriinung von Dachern und Fassaden

Beschattung von Parkplatzen

Verwendung von Baumaterialien mit mdglichst geringer Warmespeicherung und
gunstigen Reflexionseigenschaften
Erh6hung des Grinflachenanteils in Baugebieten
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Als Grundlage zur anstehenden Fortschreibung des Gesamtflachennutzungsplanes
der Stadt Coburg wurde durch die Arbeitsgemeinschaft berchtoldkrass
space&options, Geo-Net Umweltconsulting und wgf Landschaftsarchitekten ein , In-
tegriertes Stadtklimakonzept (ISKK)“ fur die Stadt Coburg erstellt.

Die Erstellung des integrierten Stadtklimakonzeptes ist in zwei Stufen geteilt: Be-
standsaufnahme / Potenzialanalyse und Stadtklimakonzept.

Ziel der ersten Stufe ist es, die Potenziale und klimatologischen Gefahren fir die
Stadt aufzuzeigen:
- Welche Bereiche der Stadt sind stark hitzebelastet?
Wo wohnen Bevdlkerungsgruppen, die durch Hitze besonders gefahrdet sind?
Welche Funktion haben die vorhandenen Freiraume, um die Stadtbewohner zu
entlasten?
Wo kénnen Gefahren durch Starkregen entstehen?

Um dies herauszuarbeiten wurden die vorhandenen Stadt- und Bevolkerungsstruktu-
ren, FreirAume und das Stadtklima untersucht.

Der Bereich des ehem. BGS-Areals ist im ISKK nicht als thermischer ,Hotspot” im
Stadtgebiet gekennzeichnet, die humanbioklimatische Belastung in diesem Bereich
ist als ,,gering” eingestulft.

Lokale Malinahmen zur Klimafolgenanpassung sind im ISKK fir das Planungsgebiet
nicht vorgesehen.

Das Integrierte Stadtklimakonzept (ISKK), Biro Berchtoldkrass, Abschlussbericht
vom 15.12.2022 ist als Anlage 3 Uber folgenden Link einsehbar:
https://www.mein-coburg.de/anlagen-zur-begrundung-bplan-nr-21 11/

Zur Beurteilung der Luftqualitat und der biologisch wirksamen Gesamtbelastung der
Luft in Coburg und Umgebung fiihrte das Buro Fraxinus, 63776 Mombris im Jahr
2018 eine ,Immissionsbezogene Flechtenkartierung*” durch. Diese Flechtenkartie-
rung ist als Anlage 4 uber folgenden Link einsehbar:
https://www.mein-coburg.de/anlagen-zur-begrundung-bplan-nr-21 11/

Diese dient auch dazu die lufthygienischen Auswirkungen des im Norden der Stadt
Coburg gelegenen Millheizkraftwerkes zu untersuchen.

Anhand eines Vergleiches mit den Ergebnissen aus friilheren Flechtenkartierungen
(1999/2007) wurde zudem die zeitliche Entwicklung der Immissionsbelastung doku-
mentiert.

Dabei wurde fur den norddstlichen Planungsbereich eine malRige Luftglte, fur den
restlichen Planungsbereich eine hohe Luftglte festgestellt.
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Siehe nachfolgender Ausschnitt aus der Luftglitekarte (Planungsbereich gestrichelt
dargestellt):

3.4d 3.4 3.4

Die Eingriffsempfindlichkeit und Schutzbeddrftigkeit von Klima und Luft ist, auch auf
Grund der Art der geplanten Nutzung, als hoch einzuschéatzen.

Durch den Bau und den Betrieb des Klinikums mit seinen tertiaren Nutzungen und
den Bau der ,BGS-Trasse" wird es - ausgelost durch die zu erwartenden Verkehre —
zu einer Erhéhung der Immissionen im Planungsbereich kommen.

Auch wird der geplante Hubschrauberlandeplatz zu einer Erh6hung der Immissions-
belastung in der naheren Umgebung fihren. Eine Reduzierung dieser Belastung
kann durch geschickte Planung der An- und Abflugkorridore erreicht werden.

Positiv zu werten ist zudem die Tatsache, dass die Umgebung des jetzigen erschlie-
Bungstechnisch problematischen, innenstadtnahen Standortes des Klinikums durch
die Verlagerung eine enorme Entlastung erfahrt. Langerfristig wird hier zudem ein
aulerst interessantes Areal fur eine innenstadtnahe Flachenentwicklung zur Verfu-
gung stehen.
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7.3.6 Schutzgut Wasser

Zielvorgaben Schutzgut Wasser

Wasserhaushaltsgesetz | § 5 ff.; Vermeidung von nachteiligen Veranderungen der
(WHG), Europaischen | Gewassereigenschaften, sparsame Verwendung von Was-
Wasserrahmenrichtlinie | ser, Erhalt der Leistungsfahigkeit des Wasserhaushaltes,
(WRRL) Vermeidung der VergroR3erung und Beschleunigung des
Wasserabflusses. Verantwortungsvoller Umgang mit Was-
ser und nachhaltige Bewirtschaftung von Fliissen, Seen
und Grundwasser.

Bestandsaufnahme:

Oberflachengewasser sind in Form des Gewassers Ill. Ordnung ,Rottenbach*, wel-
ches die nordliche Grenze des Planungsgebietes bildet, sowie eines stéandig wasser-
fuhrenden kunstlichen Regenriickhaltebeckens, vorhanden.

Niederschlagswasser, das nicht versickert, fliel3t im Bereich der landwirtschaftlichen
Flachen Richtung Sud-Ost ab.

Das oberste Grundwasserstockwerk ist in den quartaren Lockersedimenten ausge-
bildet. Der freie Grundwasserspiegel liegt im Bereich des Neubaus des Klinikums
Coburg zwischen 310 und 314 m UNN. Damit ist eine Grundwasseriberdeckung von
ca. 6 bis 10 m anzunehmen. Die lokale FlieRrichtung ist Uberwiegend in westlicher
bis nordwestlicher Richtung anzunehmen. Nahe der noérdlichen Liegenschaftsgrenze
ist davon auszugehen, dass die Flie3richtung eher in Richtung Nordwest zum Rot-
tenbach eingestellt ist. Im sudlichsten Liegenschaftsbereich durfte die FlieRrichtung
nach Suddwest Richtung Itz eingestellt sein.

Zur Uberdeckung des obersten Grundwasserleiters im Untersuchungsgebiet bei ca.
310 bis 314 UNN und dessen Schutzfunktion liegen keine Daten von offizieller Stelle
vor. Den vor Ort befindlichen Flusssanden und -schottern wird ,in der Regel geringes
Filtervermdgen, bei htéherem Feinkornanteil auch hoéheres Filtervermégen® zuge-
schrieben.

Die liegend angrenzenden Lehrbergschichten (kmL) hingegen besitzen ein ,iberwie-
gend hohes Filtervermdgen” und dienen daher vermutlich als Stauer des obersten
Stockwerks im Untersuchungsgebiet.

Insgesamt wird als Ort der Beurteilung die Oberflache des obersten Grundwasserlei-
ters innerhalb von Quartarsedimenten bei 6 bis 10 m Tiefe herangezogen. Es liegt
damit eine mittelméchtige Grundwasseriiberdeckung mit geringer bis mittlerer
Schutzfunktion vor.

Im Rahmen der Vorplanung zum Bau des Klinikums erfolgte im Zeitraum vom
25.07.2022 bis zum 12.10.2022 eine Dokumentation der Grundwasserstande. Diese
Dokumentation der CDN Smith Consult GmbH vom 18.10.2022 ist als Anlage 8 Uber
folgenden Link einsehbar:
https://www.mein-coburg.de/anlagen-zur-begrundung-bplan-nr-21 11/

Wasserschutzgebiete sind im Planungsgebiet nicht vorhanden.
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Im Rahmen eines Berichts zur erganzenden geotechnischen Erkundung des Blros
CDM Smith Consult GmbH, 90429 Nurnberg vom 04.10.2022 wurde in Ergdnzung
einer geotechnischen Erkundung mit Kleinrammbohrungen und Rammsondierungen
fur das gesamte Gelande fur den geplanten Neubau des Hauptgebdudes Somatik
vier zusatzliche Kernbohrungen ausgefuhrt und diese zu Grundwassermessstellen
ausgebaut.

Mit dem Bericht werden die Ergebnisse der erganzenden geotechnischen Erkundung
zusammen mit den geotechnischen Erkenntnissen aus der Vorerkundung beschrie-
ben und zusammenfassend dargestellt. Auf Grundlage dieser Erkundungsergebnis-
se, der durchgefiihrten boden- und felsmechanischen Laborversuche sowie der bei
CDM Smith vorliegenden Erfahrungen zum Baugrund im Untersuchungsgebiet wer-
den den angetroffenen Baugrundschichten charakteristische Baugrundkennwerte
zugeordnet und Angaben zur Tragfahigkeit des Untergrundes sowie zu Grindungs-
maoglichkeiten mitgeteilt. Es werden Hinweise zur weiteren Planung und Bauausfuh-
rung gegeben.

Weiterhin werden die Ergebnisse der Grundwasserstandsmessungen und der analy-
tischen Grundwasseruntersuchungen an den im Zuge der erganzenden geotechni-
schen Erkundung errichteten vier Messstellen dargestellt und bewertet.
Wasserschutzgebiete sind nicht vorhanden.

Der Bericht zur erganzenden geotechnischen Erkundung, Neubau Somatik des BU-
ros CDM Smith Consult GmbH, 90429 Nirnberg vom 04.10.2022 ist als Anlage 7
Uber folgenden Link einsehbar:
https://www.mein-coburg.de/anlagen-zur-begrundung-bplan-nr-21 11/

Das Oberflachenwasser im sidlichen Planungsbereich ist durch Stoffeintrage aus
der Landwirtschaft vorbelastet.

Auswirkungen:

Durch die vorliegenden Gutachten werden Hinweise zur Planung und zur Bauausfih-
rung im Grundwasserbereich gegeben. Bei Durchfihrung der MaRnahmen kdnnen
negative Auswirkungen der Bauvorhaben auf das Grundwasser ausgeschlossen
werden.

Positiv auf den Wasserhaushalt wirken sich zudem
die geplante Altlastensanierung der Flachen des ehem. BGS-Areals
die geplante Kampfmittelbeseitigung
die geplanten MalBnahmen zur Ruckhaltung und Versickerung von Nieder-
schlagswassern und
das Ende der landwirtschaftlichen Stoffeintrage aus.

Auf FlieRgewasser werden keine Auswirkungen erwartet.
Die Entwasserung erfolgt im Trennsystem. Alles Niederschlagswasser, was nicht
versickern kann, wird in ein Regenriickhaltebecken sudlich des Rottenbachs eingelei-

tet. Von diesem Becken aus, wird das Niederschlagswasser in den Vorfluter ,Rotten-
bach” eingeleitet.
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7.4 Konfliktmindernde MaRnahmen
Schutzgut Boden

Vor der ErschlieBung und der Bebauung des Areals werden die Altlasten und
Kampfmittel im Boden beseitigt, des Weiteren werden die z.T. mit Altlasten belaste-
ten Gebaude abgebrochen.

Die Beseitigung der Altlasten hat eine nachhaltig positive Auswirkung auf das
Schutzgut Boden.

Dartber hinaus orientieren sich die geplanten ErschlieBungsmalinahmen und Ho-
henlagen der Geb&ude im Areal am naturlichen Gelandeverlauf, so dass starke Ver-
anderungen der Topographie und dann ggf. erforderliche Erdmassenbewegungen
verhindert werden kdnnen.

Bei den flr den Bau der BGS-Trasse (Unterfihrung der Bahnlinie Coburg — Sonne-
berg/Th.) unumganglichen Aushubarbeiten und Erdbewegungen soll durch Einbau
des Aushubmaterials und Gelandemodellierungen vor Ort bzw. auf geeigneten Fla-
chen in der ndheren Umgebung ein Verbringen von Aushubmaterial auf Deponien
vermieden werden.

Zudem wird durch die Beendigung des landwirtschaftlichen Stoffeintrages im sudli-
chen Planungsbereich und durch die geplante Herstellung von dauerhaften Pflan-
zungen auf den ehemals landwirtschaftlich genutzten Flachen, das Schutzgut Boden
positiv beeinflusst.

Auf Grund der Gr6Renordnung der Baumalinahme ist eine bodenkundliche Bau-
begleitung einschlie3lich Bodenschutzkonzept gem. DIN 19639 (Bodenschutz bei
Planung und Durchfihrung), vorzusehen.

Schutzgut Wasser

Durch Beschrankung der Versiegelung und Verwendung versickerungsfahiger Bela-
ge sowie der Festsetzung einer Dachbegriinung soll mdglichst viel Niederschlag dem
oOrtlichen Wasserhaushalt zugefuhrt werden.

Zudem wird im Rahmen des aufzustellenden Bebauungsplanes auf die anzustreben-
de ortsnahe Versickerung von Niederschlagswasser gem. 8 55 Abs. 2 WHG hinge-
wiesen, soweit dem weder wasserrechtliche Belange noch sonstige 6ffentlich-
rechtliche Vorschriften entgegenstehen.

Des Weiteren ist gem. Abschnitt 14.9.2 der DIN 1986-100 fur Grundstiicke > 800 m?
abflusswirksamer Flache ein Sicherheitsnachweis gegen schadlose Uberflutung
(Uberflutungsnachweis) mit einem mindestens 30-jahrigem Regenereignis zu fuhren.
Durch Dachbegrinung und RegenrtickhaltemalRnahmen soll fir den Hoch- und Tief-
baubereich eine verzdogerte Ableitung des Niederschlagswassers erreicht werden.

So soll z.B. das bereits vorhandene Regenriickhaltebecken auf dem Areal als 6ffent-
liches RRB weiter genutzt werden.

Vor der ErschlieBung und der Bebauung des Areals werden die Altlasten und
Kampfmittel im Boden beseitigt, des Weiteren werden die z.T. mit Altlasten verunrei-
nigten Gebaude abgebrochen.

Die Beseitigung der Altlasten und Kampfmittel im ehemaligen Kasernenbereich hat
eine nachhaltig positive Auswirkung auf das Schutzgut Wasser.
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Zudem wird durch die Beendigung des landwirtschaftlichen Stoffeintrages im sudli-
chen Planungsbereich und durch die geplante Herstellung von dauerhaften Pflan-
zungen auf den ehemals landwirtschaftlich genutzten Flachen, das Schutzgut Was-
ser positiv beeinflusst.

Schutzgut Klima, Luft

Zur Verminderung der Aufheizung im Bereich des Planungsgebiets sind die Begren-
zung des Versiegelungsgrades und die Festsetzung des Erhaltes und die Neuan-
pflanzung von hochstammigen Laubbaumen zur Beschattung der Stral3en- und
Stellplatzflachen im 6ffentlichen StralRenraum vorgesehen.

Des Weiteren sind Festsetzungen zur Dach- und Fassadenbegriinung geplant.

Dies verbessert die kleinklimatischen Verhaltnisse (Abmilderung von Temperaturext-
remen im Jahresverlauf, Verbesserung der Luftqualitdt durch Bindung und Filterung
von Luftverunreinigungen, Erhéhung der Verdunstung). Dach- und Fassadenbegri-
nung speichern Regenwasser, reduzieren Niederschlagsabflussspitzen, sind Nah-
rungs-, Brut- und Ruheplatz fir zahlreiche Tiere und verbessern das Arbeits- und
Wohnumfeld des Menschen.

Grofdtes Augenmerk muss auf die Vermeidung und die Reduzierung von Immissio-
nen, ausgeldst durch den Zu- und Abfahrtsverkehr zum Areal des Klinikums und
durch die geplante BGS-Trasse gerichtet werden.

Dies kann zum einen durch eine optimale Einbindung des Areals in das zukinftige
Busliniennetz, den Ausbau und eine einhergehende Vernetzung von Ful3- und Rad-
wegen sowie die Anbindung des Areals an den schienengebundenen OPNV durch
die Planung und Inbetriebnahme eines Bahnhaltepunktes erreicht werden.

Zum anderen kann durch die bereits politisch angestol3ene Verkehrs- oder auch Mo-
bilitatswende (Stichwort: Elektromobilitat) bis zur Inbetriebnahme des Klinikums im
Jahr 2029 bzw. der BGS-Trasse eine nachhaltige Immissionsentlastung erwartet
werden.

Schutzgut Flora und Fauna

Im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prifung (saP) des Buros Baader
Konzept vom 14.04.2022 (Anlage 1 zur Begrindung) werden MalRnhahmen zur Ver-
meidung und zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitat festge-
legt.

Zum Ersatz und Ausgleich der unabdingbaren Eingriffe in Flora und Fauna ist stdlich
des ehemaligen Kasernen-Areals eine Flache mit einer Grol3e von ca. 3,25 ha, die
sich im Eigentum der Stadt Coburg befindet, vorgesehen.

Somit ist ein grof3flachiger Nachweis von E/A-Flachen in unmittelbarer Nahe des
Eingriffs gegeben. Eine frihzeitige Anpflanzung der Ersatzpflanzungen sowie Anlage
der Ersatzmal3nahmen ist durch die Untere Naturschutzbehdrde geplant.

Schutzgut Landschaftsbild, Erholung
Durch die landschaftsgestalterische Uberplanung des Bereiches mit Riicksichtnahme

auf die naturrdumlichen und kulturhistorischen Gegebenheiten ist eine optimale Ein-
bindung des Planungsbereiches in das landschaftliche Umfeld gewéhrleistet.
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Schutzgut Mensch

Die Wirkungen insbesondere durch Immissionen werden, wo erforderlich, durch Im-
missionsschutzmaf3nahmen vermieden.

Hierzu gehdren auch die geschickte Anordnung von Baukoérpern, die Einhaltung von
Schutzabstanden, die Schaffung von Grinrdumen zur Abschirmung und eine optima-
le Anbindung des Gebietes an den OPNV und das FuR- und Radwegenetz.

7.5 Gesamtbewertung

Als geringfiigig negative Auswirkung des Vorhabens auf einen Teil der zu bertck-
sichtigenden Schutzguter ist die Erh6hung des Versiegelungsgrades der Flachen zu
nennen.

Bei der Umsetzung der Planungen muss also darauf geachtet werden, die Versiege-
lung auf das unbedingt notwendige Mal3 zu beschrénken.

Die grof3ten Auswirkungen durch die Vorhaben im Planungsgebiet sind auf das
Schutzgut Luft und Klima durch die zuktnftigen Immissionen zu erwarten.

GroRtes Augenmerk muss auf die Vermeidung und die Reduzierung von Immissio-
nen, ausgelost durch den Zu- und Abfahrtsverkehr zum Areal des Klinikums und die
geplante BGS-Trasse gerichtet werden.

Dies kann zum einen durch eine optimale Einbindung des Areals in das zukinftige
Busliniennetz, den Ausbau und eine einhergehende Vernetzung von Ful3- und Rad-
wegen sowie die Anbindung des Areals an den schienengebundenen OPNV durch
die Planung und Inbetriebnahme eines Bahnhaltepunktes erreicht werden.

Zum anderen kann durch die bereits politisch angestof3ene Verkehrs- oder auch Mo-
bilitatswende (Stichwort: Elektromobilitat) bis zur Inbetriebnahme des Klinikums im
Jahr 2029 bzw. der BGS-Trasse eine nachhaltige Immissionsentlastung erwartet
werden.

Eine erhebliche Beeintrachtigung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Natur-
haushaltes oder des Landschaftsbildes ist aufgrund der Festsetzungen im Bebau-
ungsplanvorentwurf Nr. 21/11, auch auf Grund der geplanten Ersatz- und Aus-
gleichsmalRnahmen, nicht zu erwarten.

Zusammenfassend konnen die Auswirkungen der Vorhaben auf die Schutzgiter Bo-
den, Wasser, Flora und Fauna sowie Landschaftsbild und Erholung als geringfiigig
bezeichnet werden.

Erheblicher kénnen die Beeintrachtigungen auf das Schutzgut Klima und Luft durch
die zu erwartenden Immissionen ausfallen. Hier missen die Auswirkungen im Rah-
men der Bauleitplanung durch entsprechende Gutachten untersucht und eventuell
notwendige MalRnahmen zur Minimierung der Belastungen aufgezeigt und ggf. fest-
gesetzt werden.

Gem. 8§ 7 ,Vorprifung bei Neuvorhaben* des Gesetzes Uber die Umweltvertraglich-
keitsprufung (UVPG) ist bei einem Neuvorhaben, das in Anlage 1 Spalte 2 mit dem
Buchstaben ,A" gekennzeichnet ist, eine allgemeine Vorprufung zur Feststellung der
UVP-Pflicht durchzufihren. Die allgemeine Vorprufung wird als tberschlagige Pru-
fung unter Beriicksichtigung der in Anlage 3 aufgefuihrten Kriterien durchgefihrt. Die
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UVP-Pflicht besteht, wenn das Neuvorhaben nach Einschatzung der zusténdigen
Behorde erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Ab-
satz 2 bei der Zulassungsentscheidung zu berticksichtigen waren.

Die hier erforderliche allgemeine Vorprufung des Einzelfalles unter Beriicksichtigung
der in der Anlage 2 zum UVPG aufgefihrten Kriterien hat ergeben, dass durch den
Bebauungsplan mit integriertem Grinordnungsplan keine erheblich nachteiligen
Umweltauswirkungen zu erwarten sind.
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8. Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Land-
schaft (Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung in der Bauleitplanung)

Als Voraussetzung fir eine nachhaltige stadtebauliche Entwicklung, so wie sie 8§ 1 des
novellierten Baugesetzbuches fordert, sind die Gemeinden auch verpflichtet, die nattir-
lichen Lebensgrundlagen zu schitzen und zu entwickeln. Ein wesentliches Instrument
dazu ist die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung, deren Anwendung in der Bauleit-
planung nunmehr durch das BauGB geregelt ist.

Nach 8§ 1 a Abs. 3 BauGB ist die Eingriffsregelung mit ihren Elementen: Vermeidung
und Ausgleich, im Bauleitplanverfahren in der Abwagung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu
bertcksichtigen. Der Ausgleich erfolgt durch geeignete Darstellungen oder Festset-
zungen als Flachen oder Malinahmen zum Ausgleich.

Auf Grund der hierfur angewandten Checkliste im Leitfaden zur Eingriffsregelung in
der Bauleitplanung des Bayer. Staatsministeriums fur Landesentwicklung und Umwelt-
fragen (Stand Januar 2003) sind fur den Bebauungsplan Nr. 21/11 Ausgleichsflachen
auf Grund der geplanten Art der baulichen Nutzung, hier: Sonder- bzw. Gewerbege-
biet, sowie auf Grund des Males der baulichen Nutzung, hier: Grundflachenzahl
(GRZ) groler als 0.3, erforderlich.

Die nachfolgenden Ausfihrungen und Berechnungen zur Ermittlung der erforderlichen
Ausgleichsflachen und deren Festsetzung im Bebauungsplan wurden mit der Unteren
Naturschutzbehorde bei der Stadt Coburg abgestimmt.

8.1 Bestandserfassung und Bewertung, Erfassung der Auswirkungen

Die Bestandserfassung und Bewertung der einzelnen Schutzgiter: Mensch, Boden,
Wasser, Klima / Luft, Flora und Fauna sowie Landschaftsbild / Erholung sowie die
Erfassung der Auswirkungen des Vorhabens wurde bereits im Rahmen des vorste-
henden Umweltberichtes vorgenommen.

8.2 Ermittlung des Umfangs erforderlicher Ausgleichsflachen,
Flachenbilanzierung

Bei der Ausgleichsflachenberechnung wird davon ausgegangen, dass alle Bau-, Stra-
Ren- und Wegeflachen, die Uber das bereits vorhandene Mal3 hinaus gehen prinzipiell
eines Ausgleiches bedurfen.

Vorhandene Bau-, Stral3en- und Wegeflachen sind hingegen nicht auszugleichen.
Eine erste, auf Grundlage der Festsetzungen des Bebauungsplanvorentwurfes erfolg-
te Bilanzierung der notwendigen Ersatz- und Ausgleichsflachen ergab folgenden tber-
schlagigen Ersatz- und Ausgleichsflachenbedartf:

Bereich nordlich der von-Gruner-Stral3e:

Verkehrs- und versiegelte Freiflachen Bestand: ca. 7.800 gm
Gebaudeflachen Bestand: ca. 7.600 gm

BPlan-Vorentwurf: Zusatzliche VF- und Gebaudeflachen: ca. 14.900 gm
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Bereich sidlich der von-Gruner-Stralie:

Verkehrs- und versiegelte Freiflachen Bestand: ca. 34.700 gm
Gebaudeflachen Bestand: ca. 15.700 gm

BPlan-Vorentwurf: Zusatzliche VF- und Gebaudeflachen: 13.400 gm

Bereich sudlich Bahnlinie:

Verkehrs- und versiegelte Freiflachen Bestand: 1.150 gm
Gebaudeflachen Bestand: 0 gm

BPlan-Vorentwurf: Zusétzliche VF- und Gebaudeflachen: 5.000 gm
BGS-Trasse:

Verkehrs- und versiegelte Freiflachen Bestand: 1.500 gm
BPlan-Vorentwurf: Zusétzliche Verkehrsflachen: 7.300 gm

8.3 Festlegung des Kompensationsfaktors

Zur Festlegung des Kompensationsfaktors (KF) wurde die Matrix aus dem Leitfaden
des Bayerischen Staatsministeriums fir Landesentwicklung und Umweltfragen ,Bauen
im Einklang mit Natur und Landschaft — Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ ver-
wendet.

Auf Grund der geplanten Festsetzung einer GRZ > 0,35 im gesamten Bebauungspl-
angebiet ist prinzipiell der Gebietstyp A (hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad)
vorhanden.

Auf Grund der getroffenen umfassenden Vermeidungsmafl3nahmen und der geplanten
vielfaltigen Festsetzungen von Flachen oder MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft wurde in Abstimmung mit der Unteren Na-
turschutzbehdrde bei der Stadt Coburg der Kompensationsfaktor 0,3 fur Eingriffe in
unversiegelte Grin- und Freiflachen gewabhilt.

Fur Eingriffe in landwirtschaftlich genutzte Flachen wurde ein Kompensationsfaktor
von 0,2 gewahlt.

Eingriffe in kartierte Biotopflachen sind mit einem Faktor von 2,0 auszugleichen.

8.4 Vermeidungsmalnahmen

Um den Kompensationsaufwand fur die Eingriffe im Bereich des Bebauungsplan-
Geltungsbereiches zu reduzieren, sollen verschiedene MalRBnhahmen, die der Vermei-
dung von Beeintrdchtigungen von Natur und Landschaft dienen, zur Anwendung
kommen.

Vermeidungsmafl3nahmen ,Schutzgut Boden®:
Anpassung des Baugebietes an den Gelandeverlauf zur Vermeidung grof3e-
rer Erdmassenbewegungen sowie von Verédnderungen der Oberflachenfor-
men;
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Reduzierung des Versiegelungsgrades durch Verwendung versickerungsfa-
higer Belage,;
Vermeidung von landwirtschaftlichen Stoffeintragen;

Vermeidungsmafl3nahmen ,Schutzgut Wasser*:
Erhalt der Wasseraufnahmefahigkeit des Bodens durch Verwendung versi-
ckerungsfahiger Belage;
Vermeidung von landwirtschaftlichen Stoffeintragen;

Vermeidungsmalinahmen ,Schutzgut Klima*:
Reduzierung des Versiegelungsgrades sowie Begriinung aller nicht fur Ge-
baude- oder Belagsflachen bendétigter Bereiche zur Verminderung der Auf-
heizung;
Beschattung von Belagsflachen und Fassaden;

Vermeidungsmaflinahmen ,Schutzgut Flora und Fauna“:
Verlegung von Versorgungsleitungen in Stral3en bzw. Wegen;
Anlage von 6ffentlichen Grunflachen mit hohem Potenzial fur den Arten- und
Biotopschutz

Grunordnerische Malinahmen zur Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes:

- Herstellung raumstruktureller und gebietsgliedernder Pflanzungen,;
Baumuberstellung und Eingriinung von offenen Stell- und Parkplatzen;
Alleeartige Bepflanzungen entlang der ErschlieBungsstral3en;

Anlage vielfaltiger Ful3- und Radwegebeziehungen mit Eingrinungsmal3-
nahmen;

8.5 Ermittlung der GroRRenordnung der erforderlichen Ausgleichsflachen

Bereich nordlich der von-Gruner-Stral3e:

BPlan-Vorentwurf: Zuséatzliche VF- und Gebaudeflachen: ca. 14.900 gm,

davon 700 gm Biotopflachen x 2.0 KF = 1.400 gm
14.200 gm Freiflache x0.3KF= 4.260 gm

> ca. 5.660 gm Ersatz- und Ausgleichsflache erforderlich;

Bereich sidlich der von-Gruner-Stralie:

BPlan-Vorentwurf: Zusatzliche VF- und Gebaudeflachen: 13.400 gm,
davon 13.400 gm Biotopflachen x 2.0 KF = 26.800 gm
> ca. 26.800 gm Ersatz- und Ausgleichsflache erforderlich;

Bereich sidlich der Bahnlinie:

BPlan-Vorentwurf: Zusatzliche VF- und Gebaudeflachen: 5.000 gm,

davon 5.000 gm landwirtschaftliche Flache x 0.2 KF = 1.000 gm
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> ca. 1.000 gm Ersatz- und Ausgleichsflache erforderlich;
BGS-Trasse:
BPlan-Vorentwurf: Zuséatzliche VFlachen: 7.300 gm

davon 1.050 gm Biotopflachen x 2.0 KF = 2.100 gm
3.650 gm Freiflache x 0.3 KF = 1.100 gm
2.600 gm landwirtschaftl. Flache x 0.2 KF =520 gm

> ca. 3.720 gm Ersatz- und Ausgleichsflache erforderlich;

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist das derzeit im Eigentum der Stadt
Coburg befindliche Grundstiick FINr. 5343 Gemarkung Coburg mit einer Grof3e von
32.417 gm als Flache fur Ersatz- und Ausgleichsmal3hahmen vorgesehen.

Des Weiteren kénnen Teilbereiche der auf dem Grundstiick FINr. 5541 Gemarkung
Coburg befindlichen Béschungsflachen entlang der BGS-Trasse nach Abstimmung
mit der Unteren Naturschutzbehorde als Ersatz- und Ausgleichsflachen herangezo-
gen werden.

Der Ausgleichsflachenbedarf und -nachweis stellt sich somit wie folgt dar:

Fur den Bereich nordlich der von-Gruner-Straf3e > 5.660 gm aus dem Grundstiick
FINr. 5343;

Fur den Bereich sudlich der von-Gruner-Stral3e > 26.800 gm aus dem Grundstiick
FINr. 5343;

Fur den Bereich sidlich der Bahnlinie > 1.000 gm o6ffentliche Griinflache aus der
FINr. 5336/1;

Fur die BGS-Trasse > noch festzulegende Flachen im Bdschungsbereich. Dar-
tiber hinaus notwendig werdende Ausgleichsflachen werden vom Okokonto der
Stadt Coburg “abgebucht”.

Somit kénnen Uber 90 % der erforderlichen Ausgleichsflachen im Baugebiet selbst
nachgewiesen werden.

8.6 Auswahl geeigneter Flachen und naturschutzfachlich sinnvoller Aus-
gleichsmalRnahmen

Die grundsatzliche Eignung einer potenziellen Ausgleichsflache beurteilt sich vor allem
danach, ob diese aus naturschutzfachlicher Sicht sinnvoll aufgewertet und bei Bedarf
verfugbar gemacht werden kann.

Fur die 6kologische Aufwertung im Rahmen einer Ausgleichsmaflinahme kommen be-
sonders Flachen mit einer moglichst grofen 6kologischen Entwicklungsfahigkeit in
Betracht.

Bereits 6kologisch wertvolle Flachen sind nicht geeignet, es sei denn, ihre 6kologi-
schen Qualitaten kbnnen noch weiter aufgewertet werden.

Der grof3te Teil der im Baugebiet vorgesehenen Ausgleichsflachen ist derzeit intensiv
landwirtschaftlich genutzt.

Die vorgesehenen MalRnahmen auf diesen Flachen wie bewirken gegeniber dem 6ko-
logischen Ausgangswert der landwirtschaftlichen Flachen eine Verbesserung um min-
destens eine Stufe.
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Die geplanten Ausgleichsmalinahmen werden in enger Abstimmung mit der Unteren
Naturschutzbehorde bei der Stadt Coburg ausgewahlt und abgestimmt.

9. Nachrichtliche Ubernahmen
9.1 Bahnanlagen

Die Bahnstrecke Coburg — Sonneberg (Thiringen), welche den Geltungsbereich des
Bebauungsplanes von Sudwest nach Nordost quert, wird, da es um gewidmete Eisen-
bahnbetriebsanlagen handelt, die dem Flachplanungsvorbehalt des Eisenbahn-
Bundesamtes (EBA) unterliegen, als planfestgestellte Bahnanlage nachrichtlich tber-
nommen. Anderungen an Eisenbahnbetriebsanlagen (hier: Geplanter Bau einer Uber-
fuhrung fur die Gleisanlagen im Zuge der ,BGS-Trasse") unterliegen dem Genehmi-
gungsvorbehalt des EBA. Daher ist fur Anderungen an diesen Anlagen neben den
Bauleitplanverfahren in der Regel ein Planfeststellungs- bzw. Plangenehmigungsver-
fahren nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) erforderlich.

Die regionale Erreichbarkeit des Neubaus des Klinikums mittels bahngebundenem
OPNV soll durch einen neuen Bahnhaltepunkt ,Klinikum/Cortendorf* sichergestellt
werden.

Dieser wurde bereits im rechtskraftigen Flachennutzungsplan der Stadt Coburg vom
17.05.2000 mit Anderung vom 15.10.2003 incl. einer Park + Rail-Anlage dargestellt,
und wurde in den Bebauungsplanvorentwurf als Hinweis tbernommen.

Anderungen an Eisenbahnbetriebsanlagen (hier: Bau eines Bahnhaltepunktes) unter-
liegen jedoch dem Genehmigungsvorbehalt des EBA. Daher ist neben den Bauleit-
planverfahren in der Regel ein Planfeststellungs- bzw. Plangenehmigungsverfahren
nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) zur Umsetzung erforderlich.

10.Kennzeichnungen

Das ehem. BGS-Areal ist eine Altlastenverdachtsflache, die im Altlastenkataster ein-
getragen ist. Daher wird das Areal als ,Flache, deren Boden mit umweltgefadhrdenden
Stoffen belastet ist“, gekennzeichnet.

11.Sonstiges

11.1 Bauvorhaben im Grundwasserbereich

Bauliche Anlagen im Grundwasserbereich sind fachgerecht gegen drickendes Was-
ser zu sichern. Auf die Anzeigepflicht gemanR Art. 34 Bayerisches Wassergesetz
(BayWG) bei der Freilegung von Grundwasser wird hingewiesen.

Eine Grundwasserabsenkung soll jedoch nicht erfolgen.

Fur eventuelle Dréanleitungen ist ein eigenes Ableitungssystem zum nachsten Vor-
fluter bzw. zum Regenwasserkanal zu schaffen.

56



11.2 Umgang mit wassergeféahrdenden Stoffen

Auf Grund der geplanten Ansiedlung von Handwerks- bzw. Gewerbebetrieben wird auf
die wasserrechtliche Anzeige- bzw. Genehmigungspflicht insbesondere beim Umgang
mit wassergefahrdenden Stoffen (Art. 37 BayWG) sowie fir das Einleiten von Produk-
tionsabwassern in die Sammelkanalisation (Art. 41 ¢ BayWG) hingewiesen.

11.3 Umgang mit Bodendenkmalern

Im Bereich des geplanten Baugebietes sind keine arché&ologischen Denkmaler be-
kannt.

Bodendenkmaler (vergl. Art. 1 Abs. 1 und 4 Bayer. Gesetz zum Schutz und zur Pflege
der Denkmaler (BayDschG vom 25.06.1973) kénnen bereits so stark abgetragen sein,
dass sie oberflachlich nicht mehr kenntlich sind. Dies gilt flr vor- und frihgeschichtli-
che und mittelalterliche Siedlungen und Friedhofe, sowie historische Altorte.

Bei Bodeneingriffen im Bereich von Baudenkmalern (vergl. Art. 1 Abs. 1 und 2
BayDschG) ist stets auch mit dem Auffinden von beweglichen oder unbeweglichen
Bodendenkmalern zu rechnen. Derartige Arbeiten sind daher unbedingt im Einzelfall
mit der archaologischen Aul3enstelle Oberfranken abzustimmen.

Aufgefundene Bodendenkmaler sind daher unverziglich der archéologischen Aul3en-
stelle fur Oberfranken, Schloss Seehof, 96117 Memmelsdorf, Tel.: 0951/40950, Fax
09511/409530, anzuzeigen (Art. 8 Abs. 1 BayDschG) sowie unverdndert zu belassen
(Art. 8 Abs. 2 BayDschG).

Die Fortsetzung der Erdarbeiten bedarf der Genehmigung (Art. 7 Abs. 1 BayDschG).
12. Anlagen
Wichtiger Hinweis:

Auf Grund des Umfangs der Anlagen sind diese nur unter folgendem Link einsehbar:
https://www.mein-coburg.de/anlagen-zur-begrundung-bplan-nr-21 11/

Stadtbaumt, Abt. Stadtplanung

LA,

Joachim Tréager
Dipl. Ing.(FH)

57


https://www.mein-coburg.de/anlagen-zur-begrundung-bplan-nr-21_11/

	BEGRÜNDUNG
	10. Kennzeichnungen
	1.  Ziel und Zweck des Bebauungsplanes
	Hindenburg-Kaserne
	Ab 1935 wurde mit der Planung der so genannten Hindenburg-Kaserne auf einem ca. 25 ha großen Areal begonnen.  Im Oktober 1936 war die nach Paul von Hindenburg benannte Wehrmachtskaserne fertiggestellt, und wurde von über 800 Soldaten und 400 Fahrzeuge...
	Ursprünglich auf Dörfleser Flur liegend, wurde das Kasernengelände 1937 nach Coburg eingemeindet.
	Historische Postkarte
	Harris-Barracks
	Bundesgrenzschutz-Kaserne
	4.6.1 Naturraum und Topographie
	4.6.2 Geologie und Hydrologie
	4.6.3 Klima


	Art der baulichen Nutzung
	Maß der baulichen Nutzung
	Erschließung, Verkehrsflächen
	Führung von Versorgungsleitungen
	Grünordnung allgemein
	Grünordnung auf Baugrundstücken
	Grünordnung im öffentlichen Raum

	8.2 Ermittlung des Umfangs erforderlicher Ausgleichsflächen,
	Flächenbilanzierung
	8.3 Festlegung des Kompensationsfaktors

	8.5 Ermittlung der Größenordnung der erforderlichen Ausgleichsflächen
	9.    Nachrichtliche Übernahmen
	11. Sonstiges

	11.2  Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
	11.3  Umgang mit Bodendenkmälern

